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Technische Universität Dresden

Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften

Studienordnung

für den Diplom-Studiengang
Wirtschaftsmathematik

Vom 27.05.2003

Auf Grund von § 21 des Gesetzes über die Hochschulen im Freistaat Sachsen (Sächsi-
sches Hochschulgesetz - SächsHG) vom 11. Juni 1999 (SächsGVBl. S. 293) erlässt die
Technische Universität Dresden die folgende Studienordnung.

Männliche Personenbezeichnungen in dieser Ordnung gelten auch für Personen weiblichen
Geschlechts.
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§ 1
Geltungsbereich

Diese Studienordnung regelt auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den Diplom-
studiengang Wirtschaftsmathematik an der Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften
der Technischen Universität Dresden Ziel, Gliederung und Inhalte dieses Studienganges. 

§ 2
Zugangsvoraussetzungen

Zugangsvoraussetzung für das Studium im Studiengang Wirtschaftsmathematik ist der
Nachweis der allgemeinen Hochschulreife oder der Nachweis einer einschlägig fach-
gebundenen Hochschulreife oder ein durch Rechtsvorschrift oder die zuständige staatliche
Stelle als gleichwertig anerkannter Nachweis. 

§ 3
Studienbeginn und Studiendauer

(1) Das Lehrangebot ist auf einen Studienbeginn im Wintersemester ausgerichtet. Die
Aufnahme des Studiums ist demzufolge auch nur im Wintersemester möglich. 

(2) Die Regelstudienzeit beträgt neun Semester einschließlich der Zeit für das Berufs-
praktikum und die Anfertigung der Diplomarbeit. Der Gesamtumfang der Lehrveranstaltun-
gen beträgt 170 Semesterwochenstunden (SWS). Die Stundenzahl kann in Abhängigkeit
vom Angebot der Fakultät Wirtschaftswissenschaften leicht variieren. 

§ 4
Studienziel

(1) Das Studium der Wirtschaftsmathematik ist eine wissenschaftliche Ausbildung, die mit
dem akademischen Grad 

Diplommathematiker(in) (Wirtschaftsmathematik)
(abgekürzt: Dipl. - Math.)

abschließt. Dieser berufsqualifizierende Abschluss bildet die Grundlage für eine Tätigkeit
in Wirtschaft, Verwaltung, Lehre und Forschung sowie für eine weitere wissenschaftliche
Qualifikation wie z.B. die Promotion.

(2) Das Studium der Wirtschaftsmathematik schafft durch eine breit angelegte Ausbildung
in Mathematik und ihre Ergänzung durch die Wirtschaftswissenschaften die Vorausset-
zungen für vielfältige berufliche Tätigkeitsfelder unter unterschiedlichen Anforderungen. 

(3) Im Vordergrund des Studiums der Wirtschaftsmathematik steht das Erlernen ma-
thematischer Denkweisen und Arbeitsformen am Beispiel grundlegender mathematischer
Disziplinen. Es bietet die Möglichkeit, sich grundsätzlich und systematisch mit Abstraktion,
Modellbildung und formalen Techniken unter besonderer Berücksichtigung von Anwendun-
gen in den Wirtschaftswissenschaften zu befassen. Es soll den Erkenntniswert abstrakten
Denkens demonstrieren, die Nützlichkeit theoretischer Modelle zur Behandlung konkreter
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Probleme aufzeigen und die dazu nötigen Fähigkeiten vermitteln. 

§ 5
Gliederung des Studiums

(1) Der Studiengang Wirtschaftsmathematik ist in ein viersemestriges Grundstudium (82
SWS) und ein fünfsemestriges Hauptstudium (80 SWS) gegliedert. Hinzu kommen 4 SWS
Studium generale und 4 SWS Sprachausbildung. 

(2) Das Grundstudium schließt mit der Diplom-Vorprüfung ab. 

(3) Das Hauptstudium schließt mit der Diplomprüfung ab und umfasst ein ca. zehn-wöchi-
ges Berufspraktikum und die Anfertigung der Diplomarbeit. 

§ 6
Lehrangebot und
Studienberatung

(1) Die an der Ausbildung beteiligten Fachrichtungen und Fakultäten stellen auf der
Grundlage dieser Studienordnung ein Lehrangebot bereit, das es dem Studenten ermög-
licht, die erforderlichen Vorlesungen, Übungen, Seminare und Praktika so zu absolvieren,
dass die oben genannten Zeiträume für das Grundstudium und das Hauptstudium eingehal-
ten werden können. 

(2) Neben einer allgemeinen Studienberatung, die dem Dezernat Akademische Angelegen-
heiten der Universität obliegt, findet eine Studienfachberatung statt. Sie umfasst Detail-
informationen über Studienvoraussetzungen, Studienablauf, Prüfungsangelegenheiten,
Spezialisierungen und Auslandsstudium. Sie wird vorzugsweise durch einen damit beauf-
tragten Studienfachberater wahrgenommen. 

(3) Bei Bedarf und im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten werden Tutorien angeboten.

(4) Für alle organisatorischen und technischen Fragen, die mit Prüfungen zusammenhän-
gen, gibt es an der Fachrichtung Mathematik ein Prüfungsamt. 

§ 7
Inhalt und Ablauf
des Grundstudium

(1) Das Grundstudium erstreckt sich über vier Semester (1. - 4. Fachsemester). 

(2) Die mathematischen Bestandteile des Grundstudiums der Diplomstudiengänge Ma-
thematik, Technomathematik und Wirtschaftsmathematik sind weitgehend identisch, so
dass bis zum Vordiplom eine hohe Durchlässigkeit zwischen diesen Studiengängen ge-
währleistet ist. 

(3) Im Grundstudium ist für den Diplomstudiengang Wirtschaftsmathematik eine enge
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Verknüpfung der Ausbildung in den Gebieten 
- Analysis 
- Lineare Algebra und Analytische Geometrie 
- Mathematische Stochastik 
- Numerische Mathematik und Optimierung 
- Informatik 

sowie eine Grundausbildung in den Gebieten 
- Betriebswirtschaftslehre 
- Volkswirtschaftslehre 

charakteristisch.

(4) Die Aufteilung der Lehrveranstaltungen auf die Semester des Grundstudiums ist in der
folgenden Tabelle dargestellt:

1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester

Analysis I Analysis II Analysis III MAST

LAAG I LAAG II

Prog. I Prog. II Numerik Optimierung

Proseminar

BWL BWL BWL BWL

VWL VWL VWL VWL

Dabei bedeuten 
- LAAG: Lineare Algebra und Analytische Geometrie 
- MAST: Maßtheorie und Stochastik 
- Numerik: Numerische Mathematik 
- Prog: Programmieren für Mathematiker 
- BWL: Betriebswirtschaftlehre 
- VWL: Volkswirtschaftslehre.

Die mathematischen Lehrveranstaltungen umfassen je 4 + 2 SWS mit Ausnahme von MAST
(6 + 2) und Proseminar (0 + 2). Für die wirtschaftswissenschaftlichen Lehrveranstaltungen
werden je 3 SWS angesetzt; die Aufteilung kann sich je nach Lehrangebot verschieben. Bei
Bedarf kann das Proseminar auch im vierten Semester angeboten werden. 

(5) Von den in der Tabelle ausgewiesenen Lehrveranstaltungen sind 82 SWS im Pflicht- und
Wahlpflichtbereich zu absolvieren. In § 23 und § 24 der Prüfungsordnung ist geregelt, welche
Prüfungsvorleistungen zu erbringen sind und in  welchen Fachgebieten die Diplom-Vorprüfung
abzulegen ist. 

(6) Prüfungsvorleistungen können in vielfältiger Form erbracht werden (Lösen von Übungsauf-
gaben, Klausur, Referat, Kolloquium, Praktikum, Ausarbeitung usw.). Der Lehrende legt die für
die Prüfungsvorleistung zu erbringenden Leistungen zu Beginn der Lehrveranstaltung fest.
Prüfungsvorleistungen unterliegen nicht der Prüfungsordnung. Am Ende des zweiten Se-
mesters sollte mindestens eine Prüfungsvorleistung vorliegen. Studenten, die diese An-
forderung nicht erfüllen, müssen im dritten Semester an einer Studienfachberatung teilnehmen.
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(7) Informationen zur Ausbildung in den Wirtschaftswissenschaften enthält § 9 dieser Studien-
ordnung.  

(8) Es wird empfohlen, die Sprachausbildung im Grundstudium zu absolvieren, da die erworbe-
nen Sprachkenntnisse im Hauptstudium von Nutzen sein können (Auslandsaufenthalt, Literatur
in Seminaren). 

(9) Das Grundstudium schließt mit der Diplom-Vorprüfung ab. Zulassungsvoraussetzungen,
Inhalt, Umfang und  Frist der Diplom-Vorprüfung sind in der Prüfungsordnung geregelt. 

(10) Das Bestehen der Diplom-Vorprüfung ist Voraussetzung für das Berufspraktikum und die
Diplomprüfung.

§ 8
Inhalt und Ablauf

des Hauptstudiums

(1) Das Hauptstudium erstreckt sich über fünf Semester (5. - 9. Fachsemester). 

(2) Das Hauptstudium umfasst die folgenden Gebiete mit den jeweils in SWS angegebenen
etwaigen Umfängen an Lehrveranstaltungen: 

Wirtschaftsmathematik I WM I 20 SWS
Wirtschaftsmathematik II WM II 16 SWS
Reine Mathematik RM   8 SWS
Informatik IN   8 SWS
Wirtschaftswissenschaften I WW I 12 SWS
Wirtschaftswissenschaften II WW II 12 SWS
Grundpraktikum   4 SWS

Dabei bedeuten 
- Wirtschaftsmathematik I: Lehrveranstaltungen eines der Institute der Fachrichtung

Mathematik. 
- Wirtschaftsmathematik II:  Lehrveranstaltungen anderer Institute der Fachrichtung

Mathematik. 
- Reine Mathematik: Lehrveranstaltungen aller Institute der Fachrichtung Mathematik. 
- Informatik: Lehrveranstaltungen der Institute der Fachrichtung Mathematik mit einem

engen Bezug zur Informatik. 
- Wirtschaftswissenschaften I und Wirtschaftswissenschaften II: Lehrveranstaltungen der

Fakultät Wirtschaftswissenschaften aus je einem Teilgebiet der Betriebswirtschafts-
lehre oder der Volkswirtschaftslehre. 

(3) Zum Hauptstudium gehören außerdem 
- ein ca. zehnwöchiges Berufspraktikum 
- die Diplomarbeit. 

(4) Die im Grundstudium angelegte Breite der Ausbildung in Mathematik soll den Studenten
dazu befähigen, sich im Hauptstudium einer der Spezialisierungsrichtungen an der Fach-
richtung Mathematik zuzuwenden und sich dort vertiefte theoretische Kenntnisse anzueignen,
mit aktuellen Forschungsgebieten bekannt zu werden und an der Lösung von Problemen
mitzuwirken. 
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(5) Folgende Spezialisierungsrichtungen stehen zur Auswahl: 
- Algebra 
- Analysis 
- Geometrie 
- Mathematische Stochastik 
- Numerische Mathematik 
- Wissenschaftliches Rechnen.

Für jede dieser Spezialisierungsrichtungen ist eines der Institute der Fachrichtung Mathematik
zuständig. Die Spezialisierungsrichtung bildet das Gebiet Wirtschaftsmathematik I. Der
Stundenumfang in der Spezialisierungsrichtung enthält mindestens zwei Seminare als Prü-
fungsvorleistungen. Mit der Anmeldung zur ersten Fachprüfung der Diplomprüfung ist die
Spezialisierungsrichtung anzuzeigen. 

(6) Die Vertiefung der mathematischen Kenntnisse im Hauptstudium wird durch ein umfangrei-
ches Rahmenlehrangebot der Institute sichergestellt, die für die entsprechenden Spezialisie-
rungsrichtungen zuständig sind. Die Rahmenlehrangebote haben empfehlenden Charakter und
bieten vielfältige Möglichkeiten für eine interessengerechte eigene Gestaltung des Haupt-
studiums. Einen Überblick über die Lehrangebote gibt der vor Semesterbeginn vorliegende
Lehrveranstaltungskatalog der Fachrichtung Mathematik, in dem auch Zuordnungen zu den
einzelnen Gebieten angegeben sind. 

(7) Es ist ein ausreichendes Angebot an Seminaren, Übungen und Praktika im Umfang von
ca. 20 % der Lehrveranstaltungen gesichert. Darüber hinaus werden in den meisten Vorlesun-
gen, die ohne Übungen abgehalten werden, Hinweise für eigenständiges Üben gegeben.

(8) Die folgende Tabelle enthält einen Studienablaufplan für das Hauptstudium als Empfehlung
und Orientierungshilfe zur Einhaltung der Regelstudienzeit. Die individuellen Gestaltungs-
möglichkeiten des Studiums bleiben davon unberührt. In den in der Tabelle genannten Stun-
denzahlen sind Vorlesungen, Seminare, Übungen und Praktika enthalten. Zu ergänzen ist der
Plan durch das Grundpraktikum, das Studium generale und die Sprachausbildung. 

5. Semester 6. Semester 7. Semester 8. Semester

WM I 8 4 4 4

WM II 4 8 4

RM 4 4

IN 4 4

WW I 3 3 3 3

WW II 3 3 3 3

Von den in der Tabelle angegebenen 76 SWS unterliegen 52 SWS einer Prüfung. Die Tabelle
ist an einer gleichmäßigen Verteilung der SWS auf die einzelnen Semester orientiert. Um eine
Häufung von Prüfungen am Ende des Studiums zu vermeiden, wird empfohlen, einige der
Gebiete vorzeitig abzuschließen. Darüber hinaus wird empfohlen, alle Prüfungen vor dem
Beginn der Diplomarbeit abzulegen. Für die Diplomarbeit ist das neunte Semester vorgesehen.

(9) Das Thema der Diplomarbeit ist innerhalb der Spezialisierungsrichtung zu wählen. Die Zeit
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für die Anfertigung der Diplomarbeit beträgt sechs Monate. In der Diplomarbeit wird ein Thema
bearbeitet, das sich aus den Forschungsgebieten eines der Institute oder aus interdisziplinärer
Zusammenarbeit ergibt. Die Modalitäten zur Ausgabe des Themas und der Bewertung der
Diplomarbeit sowie des zugehörigen Kolloquiums sind in der Prüfungsordnung geregelt. 

(10) Das Hauptstudium schließt mit der Diplomprüfung ab. Die Zulassungsvoraussetzungen
sowie Inhalt und Umfang der Diplomprüfung sind in der Prüfungsordnung geregelt. 

§ 9
Ausbildung in den

Wirtschaftswissenschaften

(1) Die Ausbildung in den Wirtschaftswissenschaften beginnt im Grundstudium und wird im
Hauptstudium weitergeführt. Sie enthält im Grundstudium Lehrveranstaltungen zur Betriebs-
wirtschaftslehre und zur Volkswirtschaftslehre. Im Hauptstudium sind (nach dem derzeitigen
Angebot der Fakultät Wirtschaftswissenschaften) Lehrveranstaltungen aus zwei Teilgebieten
der Betriebswirtschaftslehre oder der Volkswirtschaftslehre im Umfang von je 8 SWS zu
wählen und um Spezialvorlesungen oder Seminare zu ergänzen.  

(2) Die Ausbildung in den Wirtschaftswissenschaften erfolgt in Abstimmung mit der Fakultät
Wirtschaftswissenschaften. Die detaillierten Pläne werden den Studenten gesondert bekannt
gegeben. 
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§ 10
In-Kraft-Treten

und Veröffentlichung

(1) Diese Studienordnung tritt mit Wirkung vom 01.10.2002 in Kraft. Sie gilt erstmalig für alle
zum Wintersemester 2002/2003 in das erste Fachsemester im Diplomstudiengang Wirtschafts-
mathematik immatrikulierten Studenten. Für alle Studenten, die vor dem Wintersemester
2002/2003 im Diplomstudiengang Wirtschaftsmathematik immatrikuliert wurden, gelten
Übergangsbestimmungen, die in § 29 der Prüfungsordnung geregelt sind. 

(2) Diese Studienordnung wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der Technischen Uni-
versität Dresden veröffentlicht. 

Ausgefertigt auf Grund des Senatsbeschlusses der Technischen Universität Dresden vom
09.10.2002 und der Anzeige beim Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst.

Dresden, den 27.05.2003 

Der Rektor
der Technischen Universität Dresden

Prof.Dr.rer.nat.habil. A. Mehlhorn
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Technische Universität Dresden

Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften

Prüfungsordnung

für den Diplom-Studiengang
Wirtschaftsmathematik

Vom 27.05.2003

Auf Grund von § 24 des Gesetzes über die Hochschulen im Freistaat Sachsen (Sächsisches
Hochschulgesetz - SächsHG) vom 11. Juni 1999 (SächsGVBl. S. 293) erlässt die Technische
Universität Dresden die folgende Prüfungsordnung. 

Männliche Personenbezeichnungen in dieser Prüfungsordnung gelten gleichermaßen auch für
Personen weiblichen Geschlechts.
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1. Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Regelstudienzeit

Die Regelstudienzeit umfasst das Grundstudium, das Hauptstudium und die Prüfungen
einschließlich der Diplomarbeit. Die Regelstudienzeit beträgt neun Semester.

§ 2
Prüfungsaufbau

(1) Die Diplom-Vorprüfung besteht aus Fachprüfungen. Die Diplomprüfung besteht aus
Fachprüfungen und der Diplomarbeit mit dem Kolloquium (Verteidigung der Diplomarbeit). 

(2) Fachprüfungen setzen sich aus einer oder mehreren Prüfungsleistungen in einem Prüfungs-
fach oder in einem fachübergreifenden Prüfungsgebiet zusammen. Fachprüfungen können
studienbegleitend abgelegt werden.

§ 3
Fristen

(1) Die Diplom-Vorprüfung schließt das Grundstudium ab. Sie soll spätestens bis zum Beginn
des fünften Fachsemesters abgelegt werden. Eine nicht bestandene Diplom-Vorprüfung kann
nur innerhalb eines Jahres nach Abschluss des ersten Prüfungsversuches einmal wiederholt
werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt sie als endgültig nicht bestanden. Wer die Diplom-
Vorprüfung nicht innerhalb der Frist nach Satz 2 besteht, muss im fünften Fachsemester an
einer Studienberatung teilnehmen. Die Modalitäten für die Wiederholung der zur Diplom-
Vorprüfung gehörenden Fachprüfungen regelt § 12. 

(2) Die Diplomprüfung soll innerhalb der Regelstudienzeit abgelegt werden. Dabei sollen die
Fachprüfungen in Wirtschaftsmathematik II, Reine Mathematik, Informatik, Wirtschaftswissen-
schaften I und Wirtschaftswissenschaften II bis zum Ende des achten Fachsemesters abge-
legt werden. Ist die Diplomprüfung nicht innerhalb von vier Semestern nach Abschluss der
Regelstudienzeit abgelegt worden, gelten alle nicht erbrachten Leistungen (Fachprüfungen
bzw. Diplomarbeit) und damit die Diplomprüfung selbst als nicht bestanden. Eine nicht be-
standene Diplomprüfung kann nur innerhalb eines Jahres einmal wiederholt werden. Nach
Ablauf dieser Frist gilt sie als endgültig nicht bestanden. Die Modalitäten für die Wiederholung
der zur Diplomprüfung gehörenden Fachprüfungen und der Diplomarbeit regeln § 12 und § 18.

(3) Eine zweite Wiederholung der Diplom-Vorprüfung oder der Diplomprüfung kann nur in
besonders begründeten Ausnahmefällen zum nächstmöglichen Prüfungstermin durchgeführt
werden. 

(4) In der lehrveranstaltungsfreien Zeit gegen Ende jedes Semesters liegt ein Prüfungszeit-
raum. Prüfungen können auch außerhalb von Prüfungszeiträumen im Einverständnis zwischen
Prüfern und Prüfling vereinbart werden.
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(5) Jede Prüfung ist im zuständigen Prüfungsamt anzumelden. In der Regel werden Zeiträume
festgelegt, in denen der Prüfling sich für die Prüfungen des bevorstehenden Prüfungszeit-
raums einzuschreiben hat. Die Modalitäten für die Einschreibung legt das Prüfungsamt im
Auftrag des Prüfungsausschusses fest. 

(6) Durch Studienordnung und Lehrangebot wird sichergestellt, dass Prüfungsvorleistungen
und Fachprüfungen in den in dieser Ordnung festgesetzten Zeiträumen abgelegt werden
können. Der Prüfling wird rechtzeitig sowohl über Art und Zahl der zu erbringenden Prüfungs-
vorleistungen und der zu absolvierenden Fachprüfungen als auch über die Termine, zu denen
sie zu erbringen sind, und ebenso über den Aus- und Abgabezeitpunkt der Diplomarbeit
informiert. Dem Prüfling sind für jede Fachprüfung auch die jeweiligen Wiederholungstermine
bekanntzugeben.

§ 4
Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen

(1) Die Diplom-Vorprüfung und die Diplomprüfung kann nur ablegen, wer
1. für den Diplomstudiengang Wirtschaftsmathematik an der Technischen Universität

Dresden eingeschrieben ist und 
2. die in § 23 bzw. § 25 festgelegten fachlichen Voraussetzungen (Prüfungsvor-leistun-

gen) erfüllt hat.

(2) Zu jeder Fachprüfung ist eine Zulassung notwendig. Dazu sind die in § 23 bzw. § 25
genannten Prüfungsvorleistungen nachzuweisen. Bei der Anmeldung der ersten zur Diplom-
Vorprüfung bzw. Diplomprüfung gehörenden Fachprüfung erfolgt neben der Überprüfung der
fachspezifischen Voraussetzungen für diese Prüfung auch die Überprüfung der in Absatz 1 Nr.
1 genannten allgemeinen Voraussetzung. Dazu ist ein formgebundener Zulassungsantrag zu
stellen. Dieser enthält auch eine Erklärung darüber, ob der Prüfling im Studiengang Wirt-
schaftsmathematik oder einem nach Maßgabe des Landesrechts verwandten Studiengang die
Diplom-Vorprüfung oder die Diplomprüfung endgültig nicht bestanden hat oder sich in einem
Prüfungsverfahren befindet. 

(3) Die Zulassung zur letzten zur Diplom-Vorprüfung gehörenden Fachprüfung erfolgt erst,
wenn alle in § 23 genannten Vorleistungen erbracht sind. Die Zulassung zum Kolloquium
(Verteidigung der Diplomarbeit) erfolgt erst, wenn alle in § 25 genannten Vorleistungen
erbracht sind.

(4) Die Zulassung zu einer Fachprüfung darf nur abgelehnt werden, wenn
1. die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen bzw. die Verfahrensvorschriften nach

Absatz 2 und 3 nicht erfüllt sind oder
2. die Unterlagen unvollständig sind oder
3. der Prüfling im Studiengang Wirtschaftsmathematik oder nach Maßgabe des Landes-

rechts in einem verwandten Studiengang die Diplom-Vorprüfung oder die Diplom-
prüfung endgültig nicht bestanden hat oder sich in einem Prüfungsverfahren im glei-
chen Studiengang an einer anderen Einrichtung befindet oder

4. der Prüfling nach Maßgabe des Landesrechts seinen Prüfungsanspruch durch Über-
schreiten der Fristen für die Meldung zur jeweiligen Prüfung oder deren Ablegung
verloren hat. 
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(5) Über die Zulassung entscheidet der Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Eine Ablehnung
ist dem Prüfling schriftlich mitzuteilen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

§ 5
Arten der Prüfungsleistungen

(1) Prüfungsleistungen sind 
1. mündlich (§ 6) und/oder 
2. durch Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten (§ 7) 

zu erbringen. Schriftliche Prüfungen nach dem Multiple-Choice-Verfahren sind, außer in den
Wirtschaftswissenschaften, ausgeschlossen.

(2) Macht der Prüfling glaubhaft, dass er wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher
Behinderung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen
Form zu erbringen, so wird ihm gestattet, die Prüfungsleistungen innerhalb einer verlängerten
Bearbeitungszeit oder gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen.
Dazu kann die Vorlage eines ärztlichen Attests verlangt werden. Entsprechendes gilt für
Studienleistungen.

§ 6
Mündliche Prüfungsleistungen

(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll der Prüfling nachweisen, dass er Zusammenhän-
ge des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge
einzuordnen vermag. Durch die mündlichen Prüfungsleistungen soll ferner festgestellt wer-
den, ob der Prüfling über ein dem Stand des Studiums entsprechendes Grundlagenwissen im
betreffenden Fachgebiet verfügt.

(2) Mündliche Prüfungsleistungen werden in der Regel vor mindestens zwei Prüfern (Kollegial-
prüfung) oder vor einem Prüfer in Gegenwart eines sachkundigen Beisitzers als Einzel- oder
Gruppenprüfungen mit höchstens drei Kandidaten erbracht. Hierbei wird jeder Kandidat in
einem Prüfungsfach grundsätzlich nur von einem Prüfer geprüft. Vor der Festsetzung der Note
hat der Prüfer die anderen Prüfer bzw. den Beisitzer zu hören.

(3) Die mündliche Prüfung dauert je Prüfling in der Regel mindestens 15 und höchstens 60
Minuten.

(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfungsleistungen sind in
einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis der Prüfungsleistung ist dem Prüfling im Anschluss
an die mündliche Prüfungsleistung bekanntzugeben.

(5) Studierende, die sich zu einem späteren Prüfungstermin der gleichen Fachprüfung unterzie-
hen wollen, sollen nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörer zugelassen werden,
es sei denn der Prüfling widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich jedoch nicht auf die Bera-
tung und die Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse an den Prüfling.
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§ 7
Klausurarbeiten und

sonstige schriftliche Arbeiten

(1) In den Klausurarbeiten und sonstigen schriftlichen Arbeiten soll der Prüfling nachweisen,
dass er auf der Basis des notwendigen Grundlagenwissens in begrenzter Zeit und mit be-
grenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden seines Faches Aufgaben lösen oder The-
men bearbeiten kann. Prüfungsklausuren dürfen 90 Minuten nicht unterschreiten und vier
Stunden nicht überschreiten.

(2) Die in den Klausurarbeiten zugelassenen Hilfsmittel sind dem Prüfling rechtzeitig bekannt-
zugeben.

(3) Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten, deren Bestehen Voraussetzung für die
Fortsetzung des Studiums ist, sind in der Regel, zumindest aber im Fall der letzten Wiederho-
lungsprüfung, von zwei Prüfern zu bewerten. Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht
überschreiten. Die Note ergibt sich als arithmetisches Mittel der Einzelbewertungen. Die
Ergebnisse sind den Studenten in geeigneter Form bekanntzugeben.

§ 8
Bewertung der Prüfungsleistungen,
Bildung und Gewichtung der Noten

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfern festge-
setzt. Für die Bewertung sind folgende Noten zu verwenden:

1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung
2 = gut = eine Leistung, die deutlich über den durchschnittlichen

Anforderungen liegt
3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Leistungen

entspricht
4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch ausreichend ist
5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel nicht mehr

ausreichend ist.
Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können Zwischenwerte durch Erniedri-
gen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 gebildet werden. Die Noten 0,7; 4,3; 4,7; 5,3
sind dabei ausgeschlossen. 

(2) Besteht eine Fachprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, so errechnet sich die Note für
die Fachprüfung (Fachnote) als das nach den Semesterwochenstunden der Lehrveranstaltun-
gen (die den einzelnen Prüfungsleistungen zugrunde liegen) gewichtete arithmetische Mittel
der Noten der einzelnen Prüfungsleistungen. Die Fachnote lautet bei einem Durchschnitt

bis einschließlich 1,5 = sehr gut          
von 1,6 bis einschließlich 2,5 = gut
von 2,6 bis einschließlich 3,5 = befriedigend
von 3,6 bis einschließlich 4,0 = ausreichend
ab 4,1 = nicht ausreichend.

Die Fachnote ist verbal (sehr gut, gut, etc.) und als Zahlenwert bis auf eine Stelle nach dem
Komma anzugeben (Absatz 5).
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(3) Die Gesamtnote der Diplom-Vorprüfung errechnet sich als arithmetisches Mittel der
Fachnoten der in § 24 Abs. 1 genannten Fächer. Die Gesamtnote wird gemäß Absatz 2 letzter
Satz angegeben. 

(4) Die Gesamtnote der Diplomprüfung errechnet sich als gewichtetes arithmetisches Mittel
der Fachnoten der sechs Fachprüfungen gemäß § 26 Abs. 1 (Gewicht jeweils eins) und der
Note für die Diplomarbeit (Gewicht drei). Anstelle der Gesamtnote "sehr gut" kann auf Vor-
schlag der Prüfungskommission (§ 27 Abs. 2) durch den Prüfungsausschuss das Gesamturteil
"Mit Auszeichnung bestanden" vergeben werden, wenn der nach Satz 1 berechnete Durch-
schnitt 1,2 oder besser ist. Die Gesamtnote bzw. das Gesamturteil wird gemäß Absatz 2
letzter Satz angegeben. 

(5) Bei der Berechnung von Durchschnitten wird nur die erste Stelle nach dem Komma
berücksichtigt, alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.

§ 9
Versäumnis, Rücktritt,

Täuschung, Ordnungsverstoß

(1) Der Prüfling hat bis zu drei Werktagen vor dem Prüfungstermin das Recht zum Rücktritt
von einer angemeldeten Fachprüfung ohne Angabe von Gründen. Der Rücktritt ist gegenüber
dem Prüfungsamt schriftlich zu erklären.

(2) Eine Prüfungsleistung gilt als mit "nicht ausreichend" bewertet, wenn der Prüfling einen für
ihn bindenden Prüfungstermin ohne triftigen Grund versäumt oder wenn er von einer Prüfung,
die er angetreten hat, ohne triftigen Grund zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche
Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 

(3) Die für das Versäumnis oder den Rücktritt nach Absatz 2 geltend gemachten Gründe
müssen dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht
werden. Bei Krankheit des Prüflings kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes und in Zweifels-
fällen eines amtsärztlichen Attestes verlangt werden. Soweit die Einhaltung von Fristen für die
erstmalige Meldung zur Prüfung, die Wiederholung von Prüfungen, die Gründe für das Ver-
säumnis von Prüfungen und die Einhaltung von Bearbeitungszeiten für Prüfungsarbeiten
betroffen sind, steht der Krankheit des Prüflings die Krankheit eines von ihm überwiegend
allein zu versorgenden Kindes gleich. Werden die Gründe anerkannt, so wird ein neuer Termin
anberaumt. Bereits vorliegende Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen.

(4) Versucht der Prüfling, das Ergebnis seiner Prüfungsleistungen durch Täuschung oder
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die betreffende Prüfungs-
leistung mit "nicht ausreichend" bewertet. Ein Prüfling, der den ordnungsgemäßen Ablauf der
Prüfung stört, kann von dem jeweiligen Prüfer oder Aufsichtsführenden von der Fortsetzung
der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird die Prüfungsleistung mit
"nicht ausreichend" bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss den
Prüfling von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen.

(5) Der Prüfling kann innerhalb von vier Wochen, nachdem Entscheidungen nach Absatz 4 Satz
1 und 2 getroffen wurden, durch einen schriftlichen Antrag verlangen, dass diese Entscheidun-
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gen vom Prüfungsausschuss überprüft werden. Belastende Entscheidungen sind dem Prüfling
unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu
versehen. Vor der Entscheidung des Prüfungsausschusses ist dem Prüfling Gelegenheit zur
Äußerung zu geben.

§ 10
Bestehen und Nichtbestehen

(1) Eine Fachprüfung ist bestanden, wenn die Fachnote mindestens "ausreichend" ist. 

(2) Die Diplom-Vorprüfung ist bestanden, wenn alle Fachprüfungen der Diplom-Vorprüfung
bestanden sind. 

(3) Die Diplomprüfung ist bestanden, wenn alle Fachprüfungen der Diplomprüfung bestanden
sind und die Diplomarbeit mit mindestens "ausreichend" bewertet wurde.

(4) Hat der Prüfling eine Fachprüfung nicht bestanden oder wurde die Diplomarbeit schlechter
als "ausreichend" bewertet, so erhält er Auskunft darüber, ob und gegebenenfalls in welchem
Umfang und in welcher Frist die Fachprüfung oder die Diplomarbeit wiederholt werden kann.

(5) Hat der Prüfling die Diplom-Vorprüfung oder die Diplomprüfung nicht bestanden, wird ihm
auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulations-
bescheinigung eine Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten Prüfungsleistungen und
deren Noten sowie die noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass
die Diplom-Vorprüfung bzw. die Diplomprüfung nicht bestanden ist.

(6) Die Diplom-Vorprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn eine erforderliche zweite
Wiederholungsprüfung einer Fachprüfung nicht genehmigt oder nicht bestanden wurde oder
wenn die Fristen zur Beantragung gemäß § 12 nicht eingehalten wurden oder wenn eine
Fachprüfung im Sinne von §  12 Abs. 1 endgültig nicht bestanden ist. 

(7) Die Diplomprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn eine erforderliche zweite Wiederho-
lungsprüfung einer Fachprüfung nicht genehmigt oder nicht bestanden wurde oder wenn die
Fristen zur Beantragung gemäß § 12 nicht eingehalten wurden oder wenn eine Fachprüfung
im Sinne von § 12 Abs. 1 endgültig nicht bestanden ist. Die Diplomprüfung ist ebenfalls
endgültig nicht bestanden, wenn eine gemäß § 18 wiederholte Diplomarbeit mit "nicht aus-
reichend" bewertet wurde.

(8) Entscheidungen über Bestehen bzw. Nichtbestehen der Diplom-Vorprüfung und der
Diplomprüfung trifft der Prüfungsausschuss.
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§ 11
Freiversuch

(1) Fachprüfungen der Diplomprüfung können bei Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen
auch vor den in dieser Prüfungsordnung festgelegten Fristen abgelegt werden. In diesem Fall
gilt eine nicht bestandene Fachprüfung als nicht durchgeführt (Freiversuch). Prüfungsleistun-
gen, die mindestens mit "ausreichend" bewertet wurden, werden in einem neuen Prüfungs-
verfahren angerechnet.

(2) Auf Antrag des Prüflings können in den Fällen des Absatz 1 Satz 1 bestandene Fach-
prüfungen oder Prüfungsleistungen, die mindestens mit "ausreichend" bewertet wurden, zur
Aufbesserung der Note zum nächsten regulären Prüfungstermin innerhalb der Regelstudien-
zeit einmal wiederholt werden. In diesen Fällen zählt die bessere Note. 

(3) Die Diplomarbeit ist von den Regelungen nach Absatz 1 und 2 ausgeschlossen.

(4) Im Hinblick auf die Einhaltung des Zeitpunktes für den Freiversuch werden Zeiten der
Unterbrechung des Studiums wegen Krankheit bzw. Krankheit eines überwiegend vom
Prüfling allein zu versorgenden Kindes oder anderer zwingender Gründe sowie Studienzeiten
im Ausland nicht angerechnet.

§ 12
Wiederholung

der Fachprüfungen

(1) Nicht bestandene Fachprüfungen können innerhalb eines Jahres nach Abschluss des ersten
Prüfungsversuches einmal wiederholt werden. Nach Ablauf dieser Frist gelten sie als endgültig
nicht bestanden. Eine zweite Wiederholungsprüfung kann nur in besonders begründeten
Ausnahmefällen zum nächstmöglichen Prüfungstermin durchgeführt werden. Die Wiederho-
lung einer bestandenen Fachprüfung ist, abgesehen von dem in § 11 Abs. 2 geregelten Fall,
nicht zulässig. Fehlversuche an anderen Universitäten und gleichgestellten Hochschulen in der
Bundesrepublik Deutschland sind anzurechnen.

(2) Besteht eine nicht bestandene Fachprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, so sind nur
die mit "nicht ausreichend" bewerteten Prüfungsleistungen zu wiederholen. Die mit minde-
stens "ausreichend" bewerteten Prüfungsleistungen werden auf die Wiederholung ange-
rechnet. Dabei gelten die Fristen und Modalitäten nach Absatz 1.

(3) Zweite Wiederholungsprüfungen sind innerhalb von vier Wochen nach Bekanntgabe des
Nichtbestehens der ersten Wiederholungsprüfung beim Prüfungsausschuss schriftlich zu
beantragen. Der Antrag ist zu begründen; es ist eine Frist für die Ablegung der zweiten
Wiederholungsprüfung zu setzen. Zwischen den jeweiligen Wiederholungen muss eine Frist
von mindestens vier Wochen liegen.
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§ 13
Anrechnung von Studienzeiten,

Studienleistungen und Prüfungsleistungen

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen werden ohne Gleichwertigkeits-
prüfung angerechnet, wenn sie an einer anderen Universität oder einer gleichgestellten
Hochschule der Bundesrepublik Deutschland im Studiengang Wirtschaftsmathematik erbracht
wurden, der derselben Rahmenordnung unterliegt. Die Diplom-Vorprüfung wird ohne Gleich-
wertigkeitsprüfung angerechnet. Die Anrechnung von Teilen der Diplomprüfung kann versagt
werden, wenn mehr als die Hälfte der Fachprüfungen oder die Diplomarbeit angerechnet
werden sollen.

(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in Studiengängen, die nicht unter
Absatz 1 fallen, werden angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit gegeben ist. Studienzeiten,
Studienleistungen und Prüfungsleistungen sind gleichwertig, wenn sie in Inhalt, Umfang und
in den Anforderungen denjenigen des Studiums im Studiengang Wirtschaftsmathematik an
der Technischen Universität Dresden im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schemati-
scher Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Bei
der Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die außerhalb
der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, sind die von der Kultusministerkonferenz
(KMK) und der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie
Absprachen im Rahmen von Hochschulkooperationsvereinbarungen zu beachten.

(3) Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in staatlich anerkannten
Fernstudien sowie für multimedial gestützte Studienleistungen und Prüfungsleistungen gelten
die Absätze 1 und 2 entsprechend. Absatz 2 gilt auch für Studienzeiten, Studienleistungen und
Prüfungsleistungen an anderen Bildungseinrichtungen, insbesondere an staatlichen oder
staatlich anerkannten Berufsakademien sowie an Fachschulen, Ingenieurschulen und Offiziers-
hochschulen der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik.

(4) Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 1 - 3 besteht ein Rechtsanspruch auf
Anrechnung. Die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen,
die in der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, erfolgt von Amts wegen. Die Studie-
renden haben die für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen vorzulegen.

(5) Werden Prüfungsleistungen angerechnet, so sind die Noten bei vergleichbaren Notensyste-
men zu übernehmen und entsprechend den Bestimmungen dieser Prüfungsordnung in die
Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der
Vermerk "bestanden" aufgenommen. Eine Kennzeichnung der Anrechnung im Zeugnis ist
zulässig.

§ 14
Prüfungsausschuss

(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen
inhaltlichen Aufgaben bildet die Fachrichtung Mathematik einen Prüfungsausschuss. Der
Prüfungsausschuss besteht aus sieben Mitgliedern: 
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4 Professoren,
2 wissenschaftliche Mitarbeiter,
1 Student. 

Die Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter für den Prüfungsausschuss werden von
der Fachkommission der Fachrichtung Mathematik auf die Dauer von drei Jahren bestellt. Die
Fachkommission wählt aus dem Kreis der Professoren der Fachrichtung den Vorsitzenden und
dessen Stellvertreter. Der Studentenvertreter wirkt im Prüfungsausschuss für jeweils ein Jahr
mit. Der Vorsitzende führt im Regelfall die Geschäfte des Prüfungsausschusses.

(2) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen dieser Prüfungsordnung
eingehalten werden. Er berichtet regelmäßig der Fachrichtung über die Entwicklung der
Prüfungs- und Studienzeiten sowie über die Verteilung der Fach- und Gesamtnoten. Er gibt
Anregungen zur Reform der Prüfungs- und Studienordnungen. 

(3) Der Prüfungsausschuss ist zuständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen in
Prüfungsverfahren getroffene Entscheidungen. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses
haben das Recht, der Abnahme der Prüfungsleistungen beizuwohnen. 

(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben dem Vorsitzenden oder dessen
Stellvertreter drei weitere Mitglieder anwesend sind, insgesamt mindestens zwei Professoren.
Er beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des
Vorsitzenden. 

(5) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungs-
ausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst
stehen, sind sie durch den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu
verpflichten.

§ 15
Prüfer und Beisitzer

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer und die Beisitzer. Er kann die Bestellung dem
Vorsitzenden übertragen. Zu Prüfern dürfen nur solche Mitglieder und Angehörige der Tech-
nischen Universität Dresden oder anderer Hochschulen bestellt werden, die in dem Prüfungs-
fach zur selbstständigen Lehre berechtigt sind. Entsprechend dem Zweck und der Eigenart der
Prüfung können auch Lehrkräfte für besondere Aufgaben sowie in der beruflichen Praxis und
Ausbildung erfahrene Personen zu Prüfern bestellt werden. Prüfungsleistungen dürfen nur von
Personen bewertet werden, die selbst mindestens die Diplomprüfung im Studiengang Wirt-
schaftsmathematik oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt haben. Zum Beisitzer darf nur
bestellt werden, wer die Diplomprüfung im Studiengang Wirtschaftsmathematik oder eine
vergleichbare Prüfung abgelegt hat.

(2) Der Prüfling kann für die Diplomarbeit und die mündlichen Fachprüfungen Prüfer vor-
schlagen. Diese Vorschläge begründen keinen Anspruch. 

(3) Die Namen der Prüfer sind dem Prüfling rechtzeitig bekanntzugeben. 

(4) Für die Prüfer und die Beisitzer gilt § 14 Abs. 5 entsprechend.
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§ 16
Zweck und Durchführung
der Diplom-Vorprüfung

Durch die Diplom-Vorprüfung soll der Prüfling nachweisen, dass er das Studium mit Aussicht
auf Erfolg fortsetzen kann und dass er die inhaltlichen Grundlagen seines Faches, ein metho-
disches Instrumentarium und eine systematische Orientierung erworben hat. Sie ist so
auszugestalten, dass sie vor Beginn der Vorlesungszeit des fünften Semesters abgeschlossen
werden kann.

§ 17
Zweck der Diplomprüfung

Die Diplomprüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des Studienganges Wirt-
schaftsmathematik. Durch die Diplomprüfung wird festgestellt, ob der Prüfling die Zusammen-
hänge seines Faches überblickt, die Fähigkeit besitzt, wissenschaftliche Methoden und
Erkenntnisse anzuwenden, und die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen gründli-
chen Fachkenntnisse erworben hat.

§ 18
Ausgabe, Abgabe, Bewertung

und Wiederholung der Diplomarbeit

(1) Die Diplomarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist, eine mathematische Auf-
gabenstellung selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden innerhalb einer vorgegebenen
Frist zu bearbeiten.

(2) Die Diplomarbeit muss von einem an der Fachrichtung Mathematik tätigen Hochschullehrer
oder Privatdozenten betreut werden. 

(3) Die Ausgabe des Themas der Diplomarbeit erfolgt auf Antrag des Prüflings über den
Prüfungsausschuss. Thema und Zeitpunkt sind aktenkundig zu machen. Das Thema kann nur
einmal und nur innerhalb von zwei Monaten nach Ausgabe zurückgegeben werden. 

(4) Die Diplomarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der als
Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag des einzelnen Prüflings auf Grund der Angabe von
Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung
ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1
erfüllt.

(5) Die Diplomarbeit und die dazugehörigen Thesen sind fristgemäß (§ 27 Abs. 1) im Prüfungs-
amt in zweifacher Ausfertigung abzuliefern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen.
In einer Erklärung, die der Diplomarbeit beizufügen ist, hat der Prüfling schriftlich zu versi-
chern, dass er seine Arbeit - bei einer Gruppenarbeit seinen entsprechend gekennzeichneten
Anteil der Arbeit - selbstständig verfasst, keine anderen als die angegebenen Quellen und
Hilfsmittel benutzt und Zitate kenntlich gemacht hat. Eine nicht fristgemäß abgegebene
Diplomarbeit wird mit "nicht ausreichend" bewertet. 
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(6) Die Diplomarbeit ist von zwei Prüfern zu begutachten und zu bewerten. Einer der Prüfer
soll der Betreuer der Diplomarbeit sein. Der zweite Prüfer wird vom Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses bestimmt. Die einzelne Bewertung ist gemäß § 8 vorzunehmen und
schriftlich zu begründen (Gutachten). Unterscheiden sich die Bewertungen um mindestens
zwei ganze Noten, so wird vom Prüfungsausschuss ein dritter Prüfer zur Begutachtung der
Diplomarbeit bestimmt. In diesem Fall gehen in die Berechnung der Note der Diplomarbeit die
beiden besseren Noten ein. Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht überschreiten.

(7) Die Note für die Diplomarbeit errechnet sich als arithmetisches Mittel aus den Noten der
Gutachten und der Note für das Kolloquium (§ 27 Abs. 2). 

(8) Die Diplomarbeit kann bei einer Bewertung mit "nicht ausreichend" nur einmal wiederholt
werden. Dabei ist eine Rückgabe des Themas der Diplomarbeit in der in Absatz 3 genannten
Frist jedoch nur zulässig, wenn der Prüfling bei der Anfertigung seiner ersten Arbeit von dieser
Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat.

§ 19
Zeugnis und

Diplomurkunde

(1) Über die bestandene Diplom-Vorprüfung und Diplomprüfung erhält der Prüfling jeweils
unverzüglich, möglichst innerhalb von vier Wochen ein Zeugnis. In das Zeugnis der Diplom-
Vorprüfung sind die Fachnoten und die Namen der beteiligten Prüfer sowie die Gesamtnote
aufzunehmen. In das Zeugnis der Diplomprüfung sind die Fachnoten und die Namen der
beteiligten Prüfer, das Thema, der Betreuer und die Note der Diplomarbeit sowie die Gesamt-
note aufzunehmen. 

(2) Auf Antrag des Prüflings sind die Noten der Prüfungen in Zusatzfächern aufzunehmen, und
zwar getrennt von den Ergebnissen der eigentlichen Diplomprüfung (Ergänzungsblatt). 

(3) Dem Prüfling wird ein Diploma Supplement (DS) entsprechend dem "Diploma Supplement
Modell" von Europäischer Union / Europarat / Unesco ausgestellt. Als Darstellung des na-
tionalen Bildungssystems (DS-Abschnitt 8) ist der zwischen KMK und HRK abgestimmte Text
in der jeweils geltenden Fassung zu verwenden. Auf Antrag des Prüflings werden ihm zusätz-
lich zum Diploma Supplement Übersetzungen der Urkunden und Zeugnisse in englischer
Sprache ausgehändigt. 

(4) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht
wurde. Es wird vom Dekan und vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet
und mit dem Siegel der Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften versehen.

(5) Gleichzeitig mit dem Zeugnis erhält der Prüfling die Diplomurkunde mit dem Datum des
Zeugnisses. Darin wird die Verleihung des Diplomgrades beurkundet. Die Diplomurkunde wird
vom Rektor und vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem
Siegel der Technischen Universität Dresden versehen.
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§ 20
Ungültigkeit der Diplom-Vorprüfung

und der Diplomprüfung

(1) Hat der Prüfling bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann die Note der Prüfungsleistung gemäß § 9
Abs. 4 berichtigt werden. Gegebenenfalls kann die betreffende Fachprüfung für "nicht aus-
reichend" und die Diplom-Vorprüfung oder die Diplomprüfung für "nicht bestanden" erklärt
werden. Entsprechendes gilt für die Diplomarbeit. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Fachprüfung nicht erfüllt, ohne dass der
Prüfling hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des
Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Fachprüfung geheilt. Hat
der Prüfling die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so kann die betreffende Fachprüfung
für "nicht ausreichend" und die Diplom-Vorprüfung oder die Diplomprüfung für "nicht be-
standen" erklärt werden.

(3) Dem Prüfling ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung einzuräumen.

(4) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues auszustellen. Mit dem
unrichtigen Zeugnis ist auch die Diplomurkunde und das Diploma Supplement einzuziehen,
wenn die Diplomprüfung auf Grund einer Täuschung für "nicht bestanden" erklärt wurde. Eine
Entscheidung nach Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem
Datum der Ausstellung des Zeugnisses ausgeschlossen.

§ 21
Einsicht in die Prüfungsakten

(1) Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens der Diplomprüfung wird
dem Prüfling auf Antrag in angemessener Frist Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten,
die darauf bezogenen Gutachten und in die Prüfungsprotokolle gewährt. 

(2) Der Antrag ist beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. Der Vorsitzende des
Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme.

2. Fachspezifische Bestimmungen

§ 22
Studiendauer, Studienaufbau

und Stundenumfang

(1) Die Regelstudienzeit gemäß § 1 beträgt neun Semester. 

(2) Das Studium gliedert sich in das Grundstudium, das nach vier Studiensemestern mit der
Diplom-Vorprüfung abschließt, und das Hauptstudium, das mit der Diplomprüfung abschließt.
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(3) Der zeitliche Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderli-
chen Lehrveranstaltungen im Pflicht- und Wahlpflichtbereich beträgt 170 Semesterwochen-
stunden (SWS). 

(4) Während des Hauptstudiums erfolgt zur Vorbereitung der Diplomarbeit eine Spezialisierung
im Gebiet Wirtschaftsmathematik I an einem der Institute der Fachrichtung Mathematik.  

§ 23
Fachliche Voraussetzungen
für die Diplom-Vorprüfung

Für die Diplom-Vorprüfung bestehen, außer den Allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen, (§
4) folgende fachliche Voraussetzungen:

1. eine Prüfungsvorleistung in Analysis I oder Analysis II für die Fachprüfung Analysis
2. eine Prüfungsvorleistung in Lineare Algebra und Analytische Geometrie I oder Lineare

Algebra und Analytische Geometrie II für die Fachprüfung Lineare Algebra und Analyti-
sche Geometrie 

3. eine Prüfungsvorleistung in Programmieren für Mathematiker I oder Programmieren für
Mathematiker II für die Fachprüfung Programmieren für Mathematiker 

4. ein Nachweis über ein Proseminar 
5. Prüfungsvorleistungen in den Wirtschaftswissenschaften entsprechend den Modalitä-

ten der Fakultät Wirtschaftswissenschaften. 
Die Modalitäten für die Prüfungsvorleistungen und den Nachweis über das Proseminar geben
die Verantwortlichen für die Lehrveranstaltungen bekannt.

§ 24
Gegenstand, Art und Umfang

der Diplom-Vorprüfung

(1) Die Diplom-Vorprüfung besteht aus den folgenden sechs Fachprüfungen:
1. Analysis
2. Lineare Algebra und Analytische Geometrie 
3. Angewandte Mathematik
4. Programmieren für Mathematiker
5. Betriebswirtschaftslehre 
6. Volkswirtschaftslehre

(2) Für die Fachprüfungen gelten folgende Modalitäten:
1. Die Fachprüfung Analysis umfasst die Gebiete Analysis I und Analysis II sowie, sofern

nicht Numerische Mathematik gewählt wird, Analysis III. 
2. Die Fachprüfung Lineare Algebra und Analytische Geometrie umfasst die Gebiete

Lineare Algebra und Analytische Geometrie I und Lineare Algebra und Analytische
Geometrie II. 

3. Die Fachprüfung Angewandte Mathematik umfasst die Gebiete Maßtheorie und
Stochastik und Optimierung sowie, sofern nicht Analysis III gewählt wird, Numerische
Mathematik.  
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4. Die Fachprüfung Programmieren für Mathematiker umfasst die Gebiete Programmie-
ren für Mathematiker I und Programmieren für Mathematiker II. 

5. Die Fachprüfung Betriebswirtschaftslehre umfasst Lehrveranstaltungen zur Betriebs-
wirtschaftslehre im Umfang von ca. 8 SWS entsprechend den Modalitäten der Fakultät
Wirtschaftswissenschaften. 

6. Die Fachprüfung Volkswirtschaftslehre umfasst Lehrveranstaltungen zur Volkswirt-
schaftslehre im Umfang von ca. 8 SWS entsprechend den Modalitäten der Fakultät
Wirtschaftswissenschaften. 

(3) Die Fachprüfungen können mündlich oder schriftlich sein. Die Festlegung erfolgt durch den
Prüfer und wird rechtzeitig bekannt gegeben.

§ 25
Fachliche Voraussetzungen

für die Diplomprüfung

Für die Diplomprüfung bestehen außer den Allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen (§ 4)
folgende fachliche Voraussetzungen:

1. die bestandene Diplom-Vorprüfung im Studiengang Wirtschaftsmathematik oder eine
gemäß § 13 als gleichwertig anerkannte Prüfung 

2. eine Prüfungsvorleistung über 4 SWS in Wirtschaftsmathematik I für die Fachprüfung
Wirtschaftsmathematik I 

3. eine Prüfungsvorleistung über 4 SWS in Wirtschaftsmathematik II für die Fachprüfung
Wirtschaftsmathematik II 

4. Prüfungsvorleistungen in den Wirtschaftswissenschaften entsprechend den Modalitä-
ten der Fakultät Wirtschaftswissenschaften 

5. Nachweise über zwei Seminare in Wirtschaftsmathematik I 
6. ein Nachweis über das Grundpraktikum 
7. ein Nachweis über 4 SWS Sprachausbildung 
8. ein Nachweis über 4 SWS Studium generale 
9. ein Nachweis über ein mindestens zehnwöchiges Berufspraktikum.

Die Modalitäten für die Prüfungsvorleistungen und die Nachweise geben die Verantwortlichen
für die Lehrveranstaltungen bzw. für das Berufspraktikum der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses bekannt. Die Zulassung zum Kolloquium (§ 27 Abs. 2) erfolgt erst, wenn alle Voraus-
setzungen erfüllt sind.

§ 26
Gegenstand, Art und

Umfang der Diplomprüfung

(1) Die Diplomprüfung besteht aus der Diplomarbeit und den folgenden sechs Fachprüfungen:
1. Wirtschaftsmathematik I 
2. Wirtschaftsmathematik II 
3. Reine Mathematik 
4. Informatik 
5. Wirtschaftswissenschaften I 
6. Wirtschaftswissenschaften II
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(2) Für die Fachprüfungen gemäß Absatz 1 Nr. 1 - 3 gelten folgende Modalitäten: 
1. In den drei Fachprüfungen sollen Lehrveranstaltungen aus insgesamt mindestens drei

an der Fachrichtung Mathematik vertretenen Instituten geprüft werden. 
2. Der Prüfungsstoff soll in Wirtschaftsmathematik I einem Umfang von 12 SWS und in

den übrigen Fachprüfungen einem Umfang von 8 SWS Lehrveranstaltungen des
Hauptstudiums entsprechen. 

3. In Wirtschaftsmathematik I sollen mehrere Teilgebiete der Spezialisierungs-richtung
geprüft werden. 

(3) Die für die Fachprüfungen ausgewählten Lehrveranstaltungen müssen verschieden von
denjenigen sein, für die Prüfungsvorleistungen gemäß § 25 Nr. 2 - 4 erbracht wurden. 

(4) Die Fachprüfungen gemäß Absatz 1 Nr. 1 - 3 sind in der Regel mündlich. Die Fachprüfun-
gen in Informatik und in den Wirtschaftswissenschaften können mündlich oder schriftlich sein.
Die Festlegung erfolgt durch den Prüfer und wird rechtzeitig bekannt gegeben.

§ 27
Bearbeitungszeit der

Diplomarbeit, Kolloquium

(1) Die Bearbeitungszeit für die Diplomarbeit beträgt sechs Monate. Thema, Aufgabenstellung
und Umfang der Diplomarbeit sind von dem Betreuer so zu begrenzen, dass die Frist zur
Bearbeitung eingehalten werden kann. Im Einzelfall kann auf begründeten Antrag des Prüflings
der Prüfungsausschuss die Bearbeitungszeit ausnahmsweise um höchstens drei Monate
verlängern.

(2) Der Prüfling hat die Ergebnisse seiner Diplomarbeit vor einer Prüfungskommission, der
neben den beiden Prüfern ein weiteres vom Prüfungsausschuss bestimmtes Mitglied ange-
hört und vorsitzt, öffentlich zu verteidigen und sich mit dem Inhalt der Gutachten auseinander
zu setzen (Kolloquium). Die Bewertung des Kolloquiums erfolgt nach § 8.

§ 28
Diplomgrad

Ist die Diplomprüfung bestanden, wird der akademische Grad 
Diplommathematiker(in) (Wirtschaftsmathematik)

(abgekürzt: Dipl.-Math.)
verliehen.
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3. Schlussbestimmungen

§ 29
In-Kraft-Treten und

Übergangsbestimmungen

(1) Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom 01.10.2002 in Kraft. 

(2) Für alle früher immatrikulierten Studenten gelten folgende Übergangsbestimmungen: 
1. Studierende des Diplomstudiengangs Wirtschaftsmathematik, die sich zum Zeitpunkt

des Inkrafttretens dieser Ordnung im Grundstudium im zweiten oder einem höheren
Fachsemester befinden, legen die Diplom-Vorprüfung nach der Prüfungsordnung vom
8. Juli 1994 ab. 

2. Für Studierende des Diplomstudiengangs Wirtschaftsmathematik, die die Diplom-
Vorprüfung bestanden haben und noch keine zur Diplomprüfung gehörende Fach-
prüfung angetreten haben, besteht die Option, die Diplomprüfung nach der vorliegen-
den Prüfungsordnung abzulegen (Wechsel der Prüfungsordnung). Eine entsprechende
schriftliche Erklärung ist zur Anmeldung zur ersten zur Diplomprüfung gehörenden
Fachprüfung abzugeben. Ein Wechsel in die vorliegende Prüfungsordnung ist endgül-
tig. 

Ausgefertigt auf Grund des Senatsbeschlusses der Technischen Universität Dresden vom
09.10.2002 und der Genehmigung durch das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft
und Kunst mit Erlass vom 15.11.2002, Az.: 3-7831-11/115-4.

Dresden, den 27.05.2003

Der Rektor 
der Technischen Universität Dresden

Prof.Dr.rer.nat.habil. A. Mehlhorn
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Anlage 

Zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieser Prüfungsordnung gibt es für das Hauptstudium
folgende Spezialisierungsrichtungen: 

1.   Algebra 
2.   Analysis 
3.   Geometrie 
4.   Mathematische Stochastik 
5.   Numerische Mathematik 
6.   Wissenschaftliches Rechnen 
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Technische Universität Dresden

Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften

Studienordnung

für den Diplom-Studiengang Mathematik

Vom 27.05.2003

Auf Grund von § 21 des Gesetzes über die Hochschulen im Freistaat Sachsen (Sächsi-
sches Hochschulgesetz - SächsHG) vom 11. Juni 1999 (SächsGVBl. S. 293) erlässt die
Technische Universität Dresden die folgende Studienordnung. 

Männliche Personenbezeichnungen in dieser Ordnung gelten auch für Personen weiblichen
Geschlechts.
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§ 1
Geltungsbereich

Diese Studienordnung regelt auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den Diplom-
studiengang Mathematik an der Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften der
Technischen Universität Dresden Ziel, Gliederung und Inhalte dieses Studienganges. 

§ 2
Zugangsvoraussetzungen

Zugangsvoraussetzung für das Studium im Studiengang Mathematik ist der Nachweis der
allgemeinen Hochschulreife oder der Nachweis einer einschlägig fachgebundenen Hoch-
schulreife oder ein durch Rechtsvorschrift oder die zuständige staatliche Stelle als gleich-
wertig anerkannter Nachweis. 

§ 3
Studienbeginn

und Studiendauer

(1) Das Lehrangebot ist auf einen Studienbeginn im Wintersemester ausgerichtet. Die
Aufnahme des Studiums ist demzufolge auch nur im Wintersemester möglich. 

(2) Die Regelstudienzeit beträgt neun Semester einschließlich der Zeit für das Berufs-
praktikum und die Anfertigung der Diplomarbeit. Der Gesamtumfang der Lehrveranstaltun-
gen beträgt 166 - 168 Semesterwochenstunden (SWS). Die Stundenzahl kann in Abhän-
gigkeit vom Nebenfach leicht variieren. 

§ 4
Studienziel

(1) Das Studium der Mathematik ist eine wissenschaftliche Ausbildung, die mit dem
akademischen Grad 

Diplommathematiker(in)
(abgekürzt: Dipl.-Math.)

abschließt. Dieser berufsqualifizierende Abschluss bildet die Grundlage für eine Tätigkeit
in Wirtschaft, Verwaltung, Lehre und Forschung sowie für eine weitere wissenschaftliche
Qualifikation wie z.B. die Promotion.

(2) Das Studium der Mathematik schafft durch eine breit angelegte Ausbildung in Ma-
thematik und ihre Ergänzung durch ein Nebenfach die Voraussetzungen für vielfältige
berufliche Tätigkeitsfelder unter unterschiedlichen Anforderungen. 

(3) Im Vordergrund des Studiums der Mathematik steht das Erlernen mathematischer
Denkweisen und Arbeitsformen am Beispiel grundlegender mathematischer Disziplinen. Es
bietet die Möglichkeit, sich grundsätzlich und systematisch mit Abstraktion, Modellbildung
und formalen Techniken zu befassen, und es soll den Erkenntniswert abstrakten Denkens
demonstrieren, die Nützlichkeit theoretischer Modelle zur Behandlung konkreter Probleme
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aufzeigen und die dazu nötigen Fähigkeiten vermitteln. 

§ 5
Gliederung des Studiums

(1) Der Studiengang Mathematik ist in ein viersemestriges Grundstudium (80 - 82 SWS)
und ein fünfsemestriges Hauptstudium (78 SWS) gegliedert. Hinzu kommen 4 SWS
Studium generale und 4 SWS Sprachausbildung. 

(2) Das Grundstudium schließt mit der Diplom-Vorprüfung ab. 

(3) Das Hauptstudium schließt mit der Diplomprüfung ab und umfasst ein ca. zehnwöchi-
ges Berufspraktikum und die Anfertigung der Diplomarbeit. 

§ 6
Lehrangebot und
Studienberatung

(1) Die an der Ausbildung beteiligten Fachrichtungen und Fakultäten stellen auf der
Grundlage dieser Studienordnung ein Lehrangebot bereit, das es dem Studenten ermög-
licht, die erforderlichen Vorlesungen, Übungen, Seminare und Praktika so zu absolvieren,
dass die oben genannten Zeiträume für das Grundstudium und das Hauptstudium eingehal-
ten werden können. 

(2) Neben einer allgemeinen Studienberatung, die dem Dezernat Akademische Angelegen-
heiten der Universität obliegt, findet eine Studienfachberatung statt. Sie umfasst Detail-
informationen über Studienvoraussetzungen, Studienablauf, Prüfungsangelegenheiten,
Spezialisierungen und Auslandsstudium. Sie wird vorzugsweise durch einen damit beauf-
tragten Studienfachberater wahrgenommen. 

(3) Bei Bedarf und im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten werden Tutorien angeboten.

(4) Für alle organisatorischen und technischen Fragen, die mit Prüfungen zusammenhän-
gen, gibt es an der Fachrichtung Mathematik ein Prüfungsamt. 

§ 7
Inhalt und Ablauf

des Grundstudiums

(1) Das Grundstudium erstreckt sich über vier Semester (1. - 4. Fachsemester). 

(2) Die mathematischen Bestandteile des Grundstudiums der Diplomstudiengänge Ma-
thematik, Technomathematik und Wirtschaftsmathematik sind weitgehend identisch, so
dass bis zum Vordiplom eine hohe Durchlässigkeit zwischen diesen Studiengängen ge-
währleistet ist. 

(3) Im Grundstudium ist für den Diplomstudiengang Mathematik eine enge Verknüpfung
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der Ausbildung in den Gebieten 
- Analysis 
- Algebra 
- Geometrie  
- Angewandte Mathematik 

(mit einer Einführung in Informatik, Mathematische Stochastik, Numerische Ma-
thematik und Optimierung) 

sowie eine Grundausbildung im Nebenfach charakteristisch. 

(4) Die Aufteilung der Lehrveranstaltungen auf die Semester des Grundstudiums ist in der
folgenden Tabelle dargestellt: 

1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester

Analysis I Analysis II Analysis III MAST

LAAG I LAAG II Algebra Geometrie

Prog. I Prog. II Numerik Optimierung

Proseminar

Nebenfach Nebenfach Nebenfach Nebenfach

Dabei bedeuten 
- LAAG: Lineare Algebra und Analytische Geometrie 
- MAST: Maßtheorie und Stochastik 
- Numerik: Numerische Mathematik 
- Prog: Programmieren für Mathematiker. 

Die mathematischen Lehrveranstaltungen umfassen je 4 + 2 SWS mit Ausnahme von
MAST (6 + 2) und Proseminar (0 + 2). Für das Nebenfach werden im ersten und zweiten
Semester je 4 SWS und im dritten und vierten Semester je 2 SWS angesetzt; die Auf-
teilung kann sich je nach Lehrangebot verschieben. Bei Bedarf kann das Proseminar auch
im vierten Semester angeboten werden. 

(5) Von den in der Tabelle ausgewiesenen Lehrveranstaltungen sind 80 - 82 SWS im
Pflicht- und Wahlpflichtbereich zu absolvieren. In § 23 und § 24 der Prüfungsordnung ist
geregelt, welche Prüfungsvorleistungen zu erbringen sind und in welchen Fachgebieten die
Diplom-Vorprüfung abzulegen ist. 

(6) Prüfungsvorleistungen können in vielfältiger Form erbracht werden (Lösen von Übungs-
aufgaben, Klausur, Referat, Kolloquium, Praktikum, Ausarbeitung usw.). Der Lehrende legt
die für die Prüfungsvorleistung zu erbringenden Leistungen zu Beginn der Lehrveranstal-
tung fest. Prüfungsvorleistungen unterliegen nicht der Prüfungsordnung. Am Ende des
zweiten Semesters sollte mindestens eine Prüfungsvorleistung vorliegen. Studenten, die
diese Anforderung nicht erfüllen, müssen im dritten Semester an einer Studienfach-
beratung teilnehmen. 

(7) Informationen zum Nebenfach enthält § 9 dieser Studienordnung.  
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(8) Es wird empfohlen, die Sprachausbildung im Grundstudium zu absolvieren, da die
erworbenen Sprachkenntnisse im Hauptstudium von Nutzen sein können (Auslandsauf-
enthalt, Literatur in Seminaren). 

(9) Das Grundstudium schließt mit der Diplom-Vorprüfung ab. Zulassungsvorausset-
zungen, Inhalt, Umfang und Frist der Diplom-Vorprüfung sind in der Prüfungsordnung
geregelt. 

(10) Das Bestehen der Diplom-Vorprüfung ist Voraussetzung für das Berufspraktikum und
die Diplomprüfung. 

§ 8
Inhalt und Ablauf

des Hauptstudiums

(1) Das Hauptstudium erstreckt sich über fünf Semester (5. - 9. Fachsemester). 

(2) Das Hauptstudium umfasst die folgenden Gebiete mit den jeweils in SWS angegebenen
etwaigen Umfängen an Lehrveranstaltungen: 

Reine Mathematik RM 18 SWS
Angewandte Mathematik AM 18 SWS
Spezialisierungsrichtung SR 26 SWS
Nebenfach NF 12 SWS
Grundpraktikum     4 SWS.

(3) Zum Hauptstudium gehören außerdem 
- ein ca. zehnwöchiges Berufspraktikum 
- die Diplomarbeit 

(4) Die im Grundstudium angelegte Breite der Ausbildung in Mathematik soll den Studen-
ten dazu befähigen, sich im Hauptstudium einer der Spezialisierungsrichtungen an der
Fachrichtung Mathematik zuzuwenden und sich dort vertiefte theoretische Kenntnisse
anzueignen, mit aktuellen Forschungsgebieten bekannt zu werden und an der Lösung von
Problemen mitzuwirken. 

(5) Folgende Spezialisierungsrichtungen stehen zur Auswahl: 
- Algebra 
- Analysis 
- Geometrie 
- Mathematische Stochastik 
- Numerische Mathematik 
- Wissenschaftliches Rechnen.

Für jede dieser Spezialisierungsrichtungen ist eines der Institute der Fachrichtung Ma-
thematik zuständig. Mit der Anmeldung zur ersten Fachprüfung der Diplomprüfung ist die
Spezialisierungsrichtung anzuzeigen.

(6) Die Vertiefung der mathematischen Kenntnisse im Hauptstudium wird durch ein
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umfangreiches Rahmenlehrangebot der Institute sichergestellt, die für die entsprechenden
Spezialisierungsrichtungen zuständig sind. Die Rahmenlehrangebote haben empfehlenden
Charakter und bieten vielfältige Möglichkeiten für eine interessengerechte eigene Ge-
staltung des Hauptstudiums. Einen Überblick über die Lehrangebote gibt der vor Semester-
beginn vorliegende Lehrveranstaltungskatalog der Fachrichtung Mathematik, in dem auch
Zuordnungen zu den einzelnen Gebieten angegeben sind. 

(7) Es ist ein ausreichendes Angebot an Seminaren, Übungen und Praktika im Umfang von
ca. 20 % der Lehrveranstaltungen gesichert. Darüber hinaus werden in den meisten
Vorlesungen, die ohne Übungen abgehalten werden, Hinweise für eigenständiges Üben
gegeben. 

(8) Die folgende Tabelle enthält einen Studienablaufplan für das Hauptstudium als Empfeh-
lung und Orientierungshilfe zur Einhaltung der Regelstudienzeit. Die individuellen Ge-
staltungsmöglichkeiten des Studiums bleiben davon unberührt. In den in der Tabelle
genannten Stundenzahlen sind Vorlesungen, Seminare, Übungen und Praktika enthalten.
Zu ergänzen ist der Plan durch das Grundpraktikum, das Studium generale und die Sprach-
ausbildung. 

5. Semester 6. Semester 7. Semester 8. Semester

RM 4 4 4 6

AM 6 6 6

SR 6 6 4 10

NF 4 4 4

Von den in der Tabelle angegebenen 74 SWS unterliegen 38 SWS einer Prüfung. Die
Tabelle ist an einer gleichmäßigen Verteilung der SWS auf die einzelnen Semester orien-
tiert. Die Aufteilung der SWS in der Reinen Mathematik und in der Angewandten Ma-
thematik auf die einzelnen Semester kann vertauscht werden. Um eine Häufung von
Prüfungen am Ende des Studiums zu vermeiden, wird empfohlen, einige der Gebiete
vorzeitig abzuschließen. Darüber hinaus wird empfohlen, alle Prüfungen vor dem Beginn
der Diplomarbeit abzulegen. Für die Diplomarbeit ist das neunte Semester vorgesehen. 

(9) Das Thema der Diplomarbeit ist innerhalb der Spezialisierungsrichtung zu wählen. Die
Zeit für die Anfertigung der Diplomarbeit beträgt sechs Monate. In der Diplomarbeit wird
ein Thema bearbeitet, das sich aus den Forschungsgebieten eines der Institute oder aus
interdisziplinärer Zusammenarbeit ergibt. Die Modalitäten zur Ausgabe des Themas und
der Bewertung der Diplomarbeit sowie des zugehörigen Kolloquiums sind in der Prüfungs-
ordnung geregelt. 

(10) Das Hauptstudium schließt mit der Diplomprüfung ab. Die Zulassungsvorausset-
zungen sowie Inhalt und Umfang der Diplomprüfung sind in der Prüfungsordnung geregelt.
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§ 9
Nebenfach

(1) Als Nebenfächer, die mit den Fakultäten abgestimmt sind, stehen zur Auswahl: 
1. Physik: Im Grundstudium Experimentalphysik und Praktikum, im Hauptstudium

Theoretische Physik
2. Elektrotechnik/Elektronik: Nach einem einheitlichen Grundstudium gibt es fünf

Spezialisierungsrichtungen:
- Elektroenergietechnik 
- Elektronik 
- Automatisierungstechnik 
- Feinwerktechnik 
- Kommunikationstechnik 

3. Maschinenwesen/Angewandte Mechanik: Es gibt vier Spezialisierungsrichtungen,
die zum Teil schon im Grundstudium beginnen:
- Maschinenbaukonstruktion 
- Strömungsmechanik 
- Festkörpermechanik 
- Mechanismen und Robotik 

4. Verfahrenstechnik: Nach einem einheitlichen Grundstudium gibt es drei Spezialisie-
rungsrichtungen:
- Allgemeine Verfahrenstechnik 
- Thermische Verfahrenstechnik 
- Mechanische Verfahrenstechnik 

5. Informatik: Nach einem einheitlichen Grundstudium gibt es Spezialisierungsrichtun-
gen in Absprache mit der Fakultät Informatik. 

6. Betriebswirtschaftslehre: Die Ausgestaltung des Nebenfaches erfolgt in Absprache
mit der Fakultät Wirtschaftswissenschaften.

7. Volkswirtschaftslehre: Die Ausgestaltung des Nebenfaches erfolgt in Absprache
mit der Fakultät Wirtschaftswissenschaften. 

Die detaillierten Pläne für das Nebenfach werden den Studenten gesondert bekannt
gegeben. 

(2) Auf Antrag kann auch ein anderes Fach als Nebenfach zugelassen werden.



38

§ 10
In-Kraft-Treten

und Veröffentlichung

(1) Diese Studienordnung tritt mit Wirkung vom 01.10.2002 in Kraft. Sie gilt erstmalig für
alle zum Wintersemester 2002/2003 in das erste Fachsemester im Diplomstudiengang
Mathematik immatrikulierten Studenten. Für alle Studenten, die vor dem Wintersemester
2002/2003 im Diplomstudiengang Mathematik immatrikuliert wurden, gelten Übergangs-
bestimmungen, die in § 29 der Prüfungsordnung geregelt sind. 

(2) Diese Studienordnung wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der Technischen
Universität Dresden veröffentlicht. 

Ausgefertigt auf Grund des Senatsbeschlusses der Technischen Universität Dresden vom
09.10.2002 und der Anzeige beim Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und
Kunst. 

Dresden, den 27.05.2003 

Der Rektor 
der Technischen Universität Dresden

Prof.Dr.rer.nat.habil. A. Mehlhorn
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Technische Universität Dresden

Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften

Prüfungsordnung

für den Diplom-Studiengang Mathematik

Vom 27.05.2003

Auf Grund von § 24 des Gesetzes über die Hochschulen im Freistaat Sachsen (Sächsisches
Hochschulgesetz - SächsHG) vom 11. Juni 1999 (SächsGVBl. S. 293) erlässt die Technische
Universität Dresden die folgende Prüfungsordnung: 

Männliche Personenbezeichnungen in dieser Prüfungsordnung gelten gleichermaßen auch für
Personen weiblichen Geschlechts.
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1. Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Regelstudienzeit

Die Regelstudienzeit umfasst das Grundstudium, das Hauptstudium und die Prüfungen
einschließlich der Diplomarbeit. Die Regelstudienzeit beträgt neun Semester.

§ 2
Prüfungsaufbau

(1) Die Diplom-Vorprüfung besteht aus Fachprüfungen. Die Diplomprüfung besteht aus
Fachprüfungen und der Diplomarbeit mit dem Kolloquium (Verteidigung der Diplomarbeit). 

(2)  Fachprüfungen setzen sich aus einer oder mehreren Prüfungsleistungen in einem
Prüfungsfach oder in einem fachübergreifenden Prüfungsgebiet zusammen. Fachprüfungen
können studienbegleitend abgelegt werden.

§ 3
Fristen

(1) Die Diplom-Vorprüfung schließt das Grundstudium ab. Sie soll spätestens bis zum Beginn
des fünften Fachsemesters abgelegt werden. Eine nicht bestandene Diplom-Vorprüfung kann
nur innerhalb eines Jahres nach Abschluss des ersten Prüfungsversuches einmal wiederholt
werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt sie als endgültig nicht bestanden. Wer die Diplom-
Vorprüfung nicht innerhalb der Frist nach Satz 2 besteht, muss im fünften Fachsemester an
einer Studienberatung teilnehmen. Die Modalitäten für die Wiederholung der zur Diplom-
Vorprüfung gehörenden Fachprüfungen regelt § 12. 

(2) Die Diplomprüfung soll innerhalb der Regelstudienzeit abgelegt werden. Dabei sollen die
Fachprüfungen in Reiner Mathematik, Angewandter Mathematik und im Nebenfach bis zum
Ende des achten Fachsemesters abgelegt werden. Ist die Diplomprüfung nicht innerhalb von
vier Semestern nach Abschluss der Regelstudienzeit abgelegt worden, gelten alle nicht
erbrachten Leistungen (Fachprüfungen bzw. Diplomarbeit) und damit die Diplomprüfung selbst
als nicht bestanden. Eine nicht bestandene Diplomprüfung kann nur innerhalb eines Jahres
einmal wiederholt werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt sie als endgültig nicht bestanden. Die
Modalitäten für die Wiederholung der zur Diplomprüfung gehörenden Fachprüfungen und der
Diplomarbeit regeln § 12 und § 18. 

(3) Eine zweite Wiederholung der Diplom-Vorprüfung oder der Diplomprüfung kann nur in
besonders begründeten Ausnahmefällen zum nächstmöglichen Prüfungstermin durchgeführt
werden. 

(4) In der lehrveranstaltungsfreien Zeit gegen Ende jedes Semesters liegt ein
Prüfungszeitraum. Prüfungen können auch außerhalb von Prüfungszeiträumen im
Einverständnis zwischen Prüfern und Prüfling vereinbart werden.

(5) Jede Prüfung ist im zuständigen Prüfungsamt anzumelden. In der Regel werden Zeiträume
festgelegt, in denen der Prüfling sich für die Prüfungen des bevorstehenden



42

Prüfungszeitraums einzuschreiben hat. Die Modalitäten für die Einschreibung legt das
Prüfungsamt im Auftrag des Prüfungsausschusses fest. 

(6) Durch Studienordnung und Lehrangebot wird sichergestellt, dass Prüfungsvorleistungen
und Fachprüfungen in den in dieser Ordnung festgesetzten Zeiträumen abgelegt werden
können. Der Prüfling wird rechtzeitig sowohl über Art und Zahl der zu erbringenden
Prüfungsvorleistungen und der zu absolvierenden Fachprüfungen als auch über die Termine,
zu denen sie zu erbringen sind, und ebenso über den Aus- und Abgabezeitpunkt der
Diplomarbeit informiert. Dem Prüfling sind für jede Fachprüfung auch die jeweiligen
Wiederholungstermine bekanntzugeben.

§ 4
Allgemeine

Zulassungsvoraussetzungen

(1) Die Diplom-Vorprüfung und die Diplomprüfung kann nur ablegen, wer
1. für den Diplomstudiengang Mathematik an der Technischen Universität Dresden

eingeschrieben ist und 
2. die in § 23 bzw. § 25 festgelegten fachlichen Voraussetzungen

(Prüfungsvorleistungen) erfüllt hat.

(2) Zu jeder Fachprüfung ist eine Zulassung notwendig. Dazu sind die in § 23 bzw. § 25
genannten Prüfungsvorleistungen nachzuweisen. Bei der Anmeldung der ersten zur Diplom-
Vorprüfung bzw. Diplomprüfung gehörenden Fachprüfung erfolgt neben der Überprüfung der
fachspezifischen Voraussetzungen für diese Prüfung auch die Überprüfung der in Absatz 1 Nr.
1 genannten allgemeinen Voraussetzung. Dazu ist ein formgebundener Zulassungsantrag zu
stellen. Dieser enthält auch eine Erklärung darüber, ob der Prüfling im Studiengang
Mathematik oder einem nach Maßgabe des Landesrechts verwandten Studiengang die
Diplom-Vorprüfung oder die Diplomprüfung endgültig nicht bestanden hat oder sich in einem
Prüfungsverfahren befindet. 

(3) Die Zulassung zur letzten zur Diplom-Vorprüfung gehörenden Fachprüfung erfolgt erst,
wenn alle in § 23 genannten Vorleistungen erbracht sind. Die Zulassung zum Kolloquium
(Verteidigung der Diplomarbeit) erfolgt erst, wenn alle in § 25 genannten Vorleistungen
erbracht sind.

(4) Die Zulassung zu einer Fachprüfung darf nur abgelehnt werden, wenn
1. die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen bzw. die Verfahrensvorschriften nach

Absatz 2 und 3 nicht erfüllt sind oder
2. die Unterlagen unvollständig sind oder
3. der Prüfling im Studiengang Mathematik oder nach Maßgabe des Landesrechts in

einem verwandten Studiengang die Diplom-Vorprüfung oder die Diplomprüfung
endgültig nicht bestanden hat oder sich in einem Prüfungsverfahren im gleichen
Studiengang an einer anderen Einrichtung befindet oder

4. der Prüfling nach Maßgabe des Landesrechts seinen Prüfungsanspruch durch
Überschreiten der Fristen für die Meldung zur jeweiligen Prüfung oder deren Ablegung
verloren hat. 

(5) Über die Zulassung entscheidet der Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Eine Ablehnung
ist dem Prüfling schriftlich mitzuteilen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.
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§ 5
Arten der Prüfungsleistungen

(1) Prüfungsleistungen sind 
1. mündlich (§ 6) und/oder 
2. durch Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten (§ 7) 

zu erbringen. Schriftliche Prüfungen nach dem Multiple-Choice-Verfahren sind, außer im
Nebenfach, ausgeschlossen.

(2) Macht der Prüfling glaubhaft, dass er wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher
Behinderung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen
Form zu erbringen, so wird ihm gestattet, die Prüfungsleistungen innerhalb einer verlängerten
Bearbeitungszeit oder gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen.
Dazu kann die Vorlage eines ärztlichen Attests verlangt werden. Entsprechendes gilt für
Studienleistungen.

§ 6
Mündliche

Prüfungsleistungen

(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll der Prüfling nachweisen, dass er
Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Fragestellungen in diese
Zusammenhänge einzuordnen vermag. Durch die mündlichen Prüfungsleistungen soll ferner
festgestellt werden, ob der Prüfling über ein dem Stand des Studiums entsprechendes
Grundlagenwissen im betreffenden Fachgebiet verfügt.

(2) Mündliche Prüfungsleistungen werden in der Regel vor mindestens zwei Prüfern
(Kollegialprüfung) oder vor einem Prüfer in Gegenwart eines sachkundigen Beisitzers als
Einzel- oder Gruppenprüfungen mit höchstens drei Kandidaten erbracht. Hierbei wird jeder
Kandidat in einem Prüfungsfach grundsätzlich nur von einem Prüfer geprüft. Vor der
Festsetzung der Note hat der Prüfer die anderen Prüfer bzw. den Beisitzer zu hören.

(3) Die mündliche Prüfung dauert je Prüfling in der Regel mindestens 15 und höchstens 60
Minuten.

(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfungsleistungen sind in
einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis der Prüfungsleistung ist dem Prüfling im Anschluss
an die mündliche Prüfungsleistung bekanntzugeben.

(5) Studierende, die sich zu einem späteren Prüfungstermin der gleichen Fachprüfung
unterziehen wollen, sollen nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörer zugelassen
werden, es sei denn, der Prüfling widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich jedoch nicht auf
die Beratung und die Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse an den Prüfling.

§ 7
Klausurarbeiten und

sonstige schriftliche Arbeiten

(1) In den Klausurarbeiten und sonstigen schriftlichen Arbeiten soll der Prüfling nachweisen,
dass er auf der Basis des notwendigen Grundlagenwissens in begrenzter Zeit und mit
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begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden seines Faches Aufgaben lösen oder
Themen bearbeiten kann. Prüfungsklausuren dürfen 90 Minuten nicht unterschreiten und vier
Stunden nicht überschreiten.

(2) Die in den Klausurarbeiten zugelassenen Hilfsmittel sind dem Prüfling rechtzeitig bekannt-
zugeben.

(3) Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten, deren Bestehen Voraussetzung für die
Fortsetzung des Studiums ist, sind in der Regel, zumindest aber im Fall der letzten Wiederho-
lungsprüfung, von zwei Prüfern zu bewerten. Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht
überschreiten. Die Note ergibt sich als arithmetisches Mittel der Einzelbewertungen. Die
Ergebnisse sind den Studenten in geeigneter Form bekanntzugeben.

§ 8
Bewertung der Prüfungsleistungen,
Bildung und Gewichtung der Noten

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfern festge-
setzt. Für die Bewertung sind folgende Noten zu verwenden:

1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung
2 = gut = eine Leistung, die deutlich über den durchschnittlichen

Anforderungen liegt
3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Leistungen

entspricht
4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch ausreichend ist
5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel nicht mehr

ausreichend ist.

Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können Zwischenwerte durch Erniedri-
gen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 gebildet werden. Die Noten 0,7; 4,3; 4,7; 5,3
sind dabei ausgeschlossen. 

(2) Besteht eine Fachprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, so errechnet sich die Note für
die Fachprüfung (Fachnote) als das nach den Semesterwochenstunden der Lehrveranstaltun-
gen (die den einzelnen Prüfungsleistungen zugrunde liegen) gewichtete arithmetische Mittel
der Noten der einzelnen Prüfungsleistungen. Die Fachnote lautet bei einem Durchschnitt

bis einschließlich 1,5 = sehr gut
von 1,6 bis einschließlich 2,5 = gut
von 2,6 bis einschließlich 3,5 = befriedigend
von 3,6 bis einschließlich 4,0 = ausreichend
ab 4,1 = nicht ausreichend.

Die Fachnote ist verbal (sehr gut, gut, etc.) und als Zahlenwert bis auf eine Stelle nach dem
Komma anzugeben (Absatz 5).

(3) Die Gesamtnote der Diplom-Vorprüfung errechnet sich als gewichtetes arithmetisches
Mittel der Fachnoten der in § 24 Absatz 1 Nr. 1 - 4 genannten Fachprüfungen wie folgt:

- Die Fachnoten für Analysis sowie Lineare Algebra und Analytische Geometrie / Algebra
/ Geometrie erhalten jeweils das Gewicht drei.

- Die Fachnoten für Angewandte Mathematik und das Nebenfach erhalten jeweils das
Gewicht zwei.

Die Gesamtnote wird gemäß Absatz 2 letzter Satz angegeben.
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(4) Die Gesamtnote der Diplomprüfung errechnet sich als gewichtetes arithmetisches Mittel
der Fachnoten der vier Fachprüfungen gemäß § 26 Abs. 1 (Gewicht jeweils eins) und der Note
für die Diplomarbeit (Gewicht zwei). Anstelle der Gesamtnote "sehr gut" kann auf Vorschlag
der Prüfungskommission (§ 27 Abs. 2) durch den Prüfungsausschuss das Gesamturteil "Mit
Auszeichnung bestanden" vergeben werden, wenn der nach Satz 1 berechnete Durchschnitt
1,2 oder besser ist. Die Gesamtnote bzw. das Gesamturteil wird gemäß Absatz 2 letzter Satz
angegeben.

(5) Bei der Berechnung von Durchschnitten wird nur die erste Stelle nach dem Komma
berücksichtigt, alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.

§ 9
Versäumnis, Rücktritt,

Täuschung, Ordnungsverstoß

(1) Der Prüfling hat bis zu drei Werktagen vor dem Prüfungstermin das Recht zum Rücktritt
von einer angemeldeten Fachprüfung ohne Angabe von Gründen. Der Rücktritt ist gegenüber
dem Prüfungsamt schriftlich zu erklären.

(2) Eine Prüfungsleistung gilt als mit "nicht ausreichend" bewertet, wenn der Prüfling einen für
ihn bindenden Prüfungstermin ohne triftigen Grund versäumt oder wenn er von einer Prüfung,
die er angetreten hat, ohne triftigen Grund zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche
Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 

(3) Die für das Versäumnis oder den Rücktritt nach Absatz 2 geltend gemachten Gründe
müssen dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht
werden. Bei Krankheit des Prüflings kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes und in Zweifels-
fällen eines amtsärztlichen Attestes verlangt werden. Soweit die Einhaltung von Fristen für die
erstmalige Meldung zur Prüfung, die Wiederholung von Prüfungen, die Gründe für das Ver-
säumnis von Prüfungen und die Einhaltung von Bearbeitungszeiten für Prüfungsarbeiten
betroffen sind, steht der Krankheit des Prüflings die Krankheit eines von ihm überwiegend
allein zu versorgenden Kindes gleich. Werden die Gründe anerkannt, so wird ein neuer Termin
anberaumt. Bereits vorliegende Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen.

(4) Versucht der Prüfling, das Ergebnis seiner Prüfungsleistungen durch Täuschung oder
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die betreffende Prüfungs-
leistung mit "nicht ausreichend" bewertet. Ein Prüfling, der den ordnungsgemäßen Ablauf der
Prüfung stört, kann von dem jeweiligen Prüfer oder Aufsichtsführenden von der Fortsetzung
der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird die Prüfungsleistung mit
"nicht ausreichend" bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss den
Prüfling von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen.

(5) Der Prüfling kann innerhalb von vier Wochen, nachdem Entscheidungen nach Absatz 4 Satz
1 und 2 getroffen wurden, durch einen schriftlichen Antrag verlangen, dass diese Entscheidun-
gen vom Prüfungsausschuss überprüft werden. Belastende Entscheidungen sind dem Prüfling
unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu
versehen. Vor der Entscheidung des Prüfungsausschusses ist dem Prüfling Gelegenheit zur
Äußerung zu geben.



46

§ 10
Bestehen

und Nichtbestehen

(1) Eine Fachprüfung ist bestanden, wenn die Fachnote mindestens "ausreichend" ist. 

(2) Die Diplom-Vorprüfung ist bestanden, wenn alle Fachprüfungen der Diplom-Vorprüfung
bestanden sind. 

(3) Die Diplomprüfung ist bestanden, wenn alle Fachprüfungen der Diplomprüfung bestanden
sind und die Diplomarbeit mit mindestens "ausreichend" bewertet wurde.

(4) Hat der Prüfling eine Fachprüfung nicht bestanden oder wurde die Diplomarbeit schlechter
als "ausreichend" bewertet, so erhält er Auskunft darüber, ob und gegebenenfalls in welchem
Umfang und in welcher Frist die Fachprüfung oder die Diplomarbeit wiederholt werden kann.

(5) Hat der Prüfling die Diplom-Vorprüfung oder die Diplomprüfung nicht bestanden, wird ihm
auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulations-
bescheinigung eine Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten Prüfungsleistungen und
deren Noten sowie die noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass
die Diplom-Vorprüfung bzw. die Diplomprüfung nicht bestanden ist.

(6) Die Diplom-Vorprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn eine erforderliche zweite
Wiederholungsprüfung einer Fachprüfung nicht genehmigt oder nicht bestanden wurde oder
wenn die Fristen zur Beantragung gemäß § 12 nicht eingehalten wurden oder wenn eine
Fachprüfung im Sinne von § 12 Abs. 1 endgültig nicht bestanden ist. 

(7) Die Diplomprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn eine erforderliche zweite Wiederho-
lungsprüfung einer Fachprüfung nicht genehmigt oder nicht bestanden wurde oder wenn die
Fristen zur Beantragung gemäß § 12 nicht eingehalten wurden oder wenn eine Fachprüfung
im Sinne von § 12 Abs. 1 endgültig nicht bestanden ist. Die Diplomprüfung ist ebenfalls
endgültig nicht bestanden, wenn eine gemäß § 18 wiederholte Diplomarbeit mit "nicht aus-
reichend" bewertet wurde.

(8) Entscheidungen über Bestehen bzw. Nichtbestehen der Diplom-Vorprüfung und der
Diplomprüfung trifft der Prüfungsausschuss.

§ 11
Freiversuch

(1) Fachprüfungen der Diplomprüfung können bei Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen
auch vor den in dieser Prüfungsordnung festgelegten Fristen abgelegt werden. In diesem Fall
gilt eine nicht bestandene Fachprüfung als nicht durchgeführt (Freiversuch). Prüfungsleistun-
gen, die mindestens mit "ausreichend" bewertet wurden, werden in einem neuen Prüfungs-
verfahren angerechnet.

(2) Auf Antrag des Prüflings können in den Fällen des Absatz 1 Satz 1 bestandene Fach-
prüfungen oder Prüfungsleistungen, die mindestens mit "ausreichend" bewertet wurden, zur
Aufbesserung der Note zum nächsten regulären Prüfungstermin innerhalb der Regelstudien-
zeit einmal wiederholt werden. In diesen Fällen zählt die bessere Note. 
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(3) Die Diplomarbeit ist von den Regelungen nach Absatz 1 und 2 ausgeschlossen.

(4) Im Hinblick auf die Einhaltung des Zeitpunktes für den Freiversuch werden Zeiten der
Unterbrechung des Studiums wegen Krankheit bzw. Krankheit eines überwiegend vom
Prüfling allein zu versorgenden Kindes oder anderer zwingender Gründe sowie Studienzeiten
im Ausland nicht angerechnet.

§ 12
Wiederholung

der Fachprüfungen

(1) Nicht bestandene Fachprüfungen können innerhalb eines Jahres nach Abschluss des ersten
Prüfungsversuches einmal wiederholt werden. Nach Ablauf dieser Frist gelten sie als endgültig
nicht bestanden. Eine zweite Wiederholungsprüfung kann nur in besonders begründeten
Ausnahmefällen zum nächstmöglichen Prüfungstermin durchgeführt werden. Die Wiederho-
lung einer bestandenen Fachprüfung ist, abgesehen von dem in § 11 Abs. 2 geregelten Fall,
nicht zulässig. Fehlversuche an anderen Universitäten und gleichgestellten Hochschulen in der
Bundesrepublik Deutschland sind anzurechnen.

(2) Besteht eine nicht bestandene Fachprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, so sind nur
die mit "nicht ausreichend" bewerteten Prüfungsleistungen zu wiederholen. Die mit minde-
stens "ausreichend" bewerteten Prüfungsleistungen werden auf die Wiederholung ange-
rechnet. Dabei gelten die Fristen und Modalitäten nach Absatz 1.

(3) Zweite Wiederholungsprüfungen sind innerhalb von vier Wochen nach Bekanntgabe des
Nichtbestehens der ersten Wiederholungsprüfung beim Prüfungsausschuss schriftlich zu
beantragen. Der Antrag ist zu begründen; es ist eine Frist für die Ablegung der zweiten
Wiederholungsprüfung zu setzen. Zwischen den jeweiligen Wiederholungen muss eine Frist
von mindestens vier Wochen liegen.

§ 13
Anrechnung von Studienzeiten,

Studienleistungen und Prüfungsleistungen

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen werden ohne Gleichwertigkeits-
prüfung angerechnet, wenn sie an einer anderen Universität oder einer gleichgestellten
Hochschule der Bundesrepublik Deutschland im Studiengang Mathematik erbracht wurden,
der derselben Rahmenordnung unterliegt. Die Diplom-Vorprüfung wird ohne Gleichwertigkeits-
prüfung angerechnet. Die Anrechnung von Teilen der Diplomprüfung kann versagt werden,
wenn mehr als die Hälfte der Fachprüfungen oder die Diplomarbeit angerechnet werden
sollen.

(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in Studiengängen, die nicht unter
Absatz 1 fallen, werden angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit gegeben ist. Studienzeiten,
Studienleistungen und Prüfungsleistungen sind gleichwertig, wenn sie in Inhalt, Umfang und
in den Anforderungen denjenigen des Studiums im Studiengang Mathematik an der Tech-
nischen Universität Dresden im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer
Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Bei der
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, sind die von der Kultusministerkonferenz (KMK)
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und der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie
Absprachen im Rahmen von Hochschulkooperationsvereinbarungen zu beachten.

(3) Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in staatlich anerkannten
Fernstudien sowie für multimedial gestützte Studienleistungen und Prüfungsleistungen gelten
die Absätze 1 und 2 entsprechend. Absatz 2 gilt auch für Studienzeiten, Studienleistungen und
Prüfungsleistungen an anderen Bildungseinrichtungen, insbesondere an staatlichen oder
staatlich anerkannten Berufsakademien sowie an Fachschulen, Ingenieurschulen und Offiziers-
hochschulen der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik.

(4) Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 1 - 3 besteht ein Rechtsanspruch auf
Anrechnung. Die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen,
die in der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, erfolgt von Amts wegen. Die Studie-
renden haben die für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen vorzulegen.

(5) Werden Prüfungsleistungen angerechnet, so sind die Noten bei vergleichbaren Notensyste-
men zu übernehmen und entsprechend den Bestimmungen dieser Prüfungsordnung in die
Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der
Vermerk "bestanden" aufgenommen. Eine Kennzeichnung der Anrechnung im Zeugnis ist
zulässig.

§ 14
Prüfungsausschuss

(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen
inhaltlichen Aufgaben bildet die Fachrichtung Mathematik einen Prüfungsausschuss. Der
Prüfungsausschuss besteht aus sieben Mitgliedern: 

4 Professoren,
2 wissenschaftliche Mitarbeiter,
1 Student. 

Die Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter für den Prüfungsausschuss werden von
der Fachkommission der Fachrichtung Mathematik auf die Dauer von drei Jahren bestellt. Die
Fachkommission wählt aus dem Kreis der Professoren der Fachrichtung den Vorsitzenden und
dessen Stellvertreter. Der Studentenvertreter wirkt im Prüfungsausschuss für jeweils ein Jahr
mit. Der Vorsitzende führt im Regelfall die Geschäfte des Prüfungsausschusses.

(2) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen dieser Prüfungsordnung
eingehalten werden. Er berichtet regelmäßig der Fachrichtung über die Entwicklung der
Prüfungs- und Studienzeiten sowie über die Verteilung der Fach- und Gesamtnoten. Er gibt
Anregungen zur Reform der Prüfungs- und Studienordnungen. 

(3) Der Prüfungsausschuss ist zuständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen in
Prüfungsverfahren getroffene Entscheidungen. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses
haben das Recht, der Abnahme der Prüfungsleistungen beizuwohnen. 

(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben dem Vorsitzenden oder dessen
Stellvertreter drei weitere Mitglieder anwesend sind, insgesamt mindestens zwei Professoren.
Er beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des
Vorsitzenden. 

(5) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungs-
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ausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst
stehen, sind sie durch den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu
verpflichten.

§ 15
Prüfer und Beisitzer

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer und die Beisitzer. Er kann die Bestellung dem
Vorsitzenden übertragen. Zu Prüfern dürfen nur solche Mitglieder und Angehörige der Tech-
nischen Universität Dresden oder anderer Hochschulen bestellt werden, die in dem Prüfungs-
fach zur selbstständigen Lehre berechtigt sind. Entsprechend dem Zweck und der Eigenart der
Prüfung können auch Lehrkräfte für besondere Aufgaben sowie in der beruflichen Praxis und
Ausbildung erfahrene Personen zu Prüfern bestellt werden. Prüfungsleistungen dürfen nur von
Personen bewertet werden, die selbst mindestens die Diplomprüfung im Studiengang Ma-
thematik oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt haben. Zum Beisitzer darf nur bestellt
werden, wer die Diplomprüfung im Studiengang Mathematik oder eine vergleichbare Prüfung
abgelegt hat.

(2) Der Prüfling kann für die Diplomarbeit und die mündlichen Fachprüfungen Prüfer vor-
schlagen. Diese Vorschläge begründen keinen Anspruch. 

(3) Die Namen der Prüfer sind dem Prüfling rechtzeitig bekanntzugeben. 

(4) Für die Prüfer und die Beisitzer gilt § 14 Abs. 5 entsprechend.

§ 16
Zweck und Durchführung
der Diplom-Vorprüfung

Durch die Diplom-Vorprüfung soll der Prüfling nachweisen, dass er das Studium mit Aussicht
auf Erfolg fortsetzen kann und dass er die inhaltlichen Grundlagen seines Faches, ein metho-
disches Instrumentarium und eine systematische Orientierung erworben hat. Sie ist so
auszugestalten, dass sie vor Beginn der Vorlesungszeit des fünften Semesters abgeschlossen
werden kann.

§ 17
Zweck der

Diplomprüfung

Die Diplomprüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des Studienganges Ma-
thematik. Durch die Diplomprüfung wird festgestellt, ob der Prüfling die Zusammenhänge
seines Faches überblickt, die Fähigkeit besitzt, wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse
anzuwenden, und die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen gründlichen Fach-
kenntnisse erworben hat.
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§ 18
Ausgabe, Abgabe, Bewertung

und Wiederholung der Diplomarbeit

(1) Die Diplomarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist, eine mathematische Auf-
gabenstellung selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden innerhalb einer vorgegebenen
Frist zu bearbeiten.

(2) Die Diplomarbeit muss von einem an der Fachrichtung Mathematik tätigen Hochschullehrer
oder Privatdozenten betreut werden. 

(3) Die Ausgabe des Themas der Diplomarbeit erfolgt auf Antrag des Prüflings über den
Prüfungsausschuss. Thema und Zeitpunkt sind aktenkundig zu machen. Das Thema kann nur
einmal und nur innerhalb von zwei Monaten nach Ausgabe zurückgegeben werden. 

(4) Die Diplomarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der als
Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag des einzelnen Prüflings auf Grund der Angabe von
Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung
ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1
erfüllt.

(5) Die Diplomarbeit und die dazugehörigen Thesen sind fristgemäß (§ 27 Abs. 1) im Prüfungs-
amt in zweifacher Ausfertigung abzuliefern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen.
In einer Erklärung, die der Diplomarbeit beizufügen ist, hat der Prüfling schriftlich zu versi-
chern, dass er seine Arbeit - bei einer Gruppenarbeit seinen entsprechend gekennzeichneten
Anteil der Arbeit - selbstständig verfasst, keine anderen als die angegebenen Quellen und
Hilfsmittel benutzt und Zitate kenntlich gemacht hat. Eine nicht fristgemäß abgegebene
Diplomarbeit wird mit "nicht ausreichend" bewertet. 

(6) Die Diplomarbeit ist von zwei Prüfern zu begutachten und zu bewerten. Einer der Prüfer
soll der Betreuer der Diplomarbeit sein. Der zweite Prüfer wird vom Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses bestimmt. Die einzelne Bewertung ist gemäß § 8 vorzunehmen und
schriftlich zu begründen (Gutachten). Unterscheiden sich die Bewertungen um mindestens
zwei ganze Noten, so wird vom Prüfungsausschuss ein dritter Prüfer zur Begutachtung der
Diplomarbeit bestimmt. In diesem Fall gehen in die Berechnung der Note der Diplomarbeit die
beiden besseren Noten ein. Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht überschreiten.

(7) Die Note für die Diplomarbeit errechnet sich als arithmetisches Mittel aus den Noten der
Gutachten und der Note für das Kolloquium (§ 27 Abs. 2). 

(8) Die Diplomarbeit kann bei einer Bewertung mit "nicht ausreichend" nur einmal wiederholt
werden. Dabei ist eine Rückgabe des Themas der Diplomarbeit in der in Absatz 3 genannten
Frist jedoch nur zulässig, wenn der Prüfling bei der Anfertigung seiner ersten Arbeit von dieser
Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat.

§ 19
Zeugnis und

Diplomurkunde

(1) Über die bestandene Diplom-Vorprüfung und Diplomprüfung erhält der Prüfling jeweils
unverzüglich, möglichst innerhalb von vier Wochen, ein Zeugnis. In das Zeugnis der Diplom-
Vorprüfung sind die Fachnoten und die Namen der beteiligten Prüfer sowie die Gesamtnote
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aufzunehmen. In das Zeugnis der Diplomprüfung sind die Fachnoten und die Namen der
beteiligten Prüfer, das Thema, der Betreuer und die Note der Diplomarbeit sowie die Gesamt-
note aufzunehmen. 

(2) Auf Antrag des Prüflings sind die Noten der Prüfungen in Zusatzfächern aufzunehmen, und
zwar getrennt von den Ergebnissen der eigentlichen Diplomprüfung (Ergänzungsblatt). 

(3) Dem Prüfling wird ein Diploma Supplement (DS) entsprechend dem "Diploma Supplement
Modell" von Europäischer Union / Europarat / Unesco ausgestellt. Als Darstellung des na-
tionalen Bildungssystems (DS-Abschnitt 8) ist der zwischen KMK und HRK abgestimmte Text
in der jeweils geltenden Fassung zu verwenden. Auf Antrag des Prüflings werden ihm zusätz-
lich zum Diploma Supplement Übersetzungen der Urkunden und Zeugnisse in englischer
Sprache ausgehändigt. 

(4) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht
wurde. Es wird vom Dekan und vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet
und mit dem Siegel der Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften versehen.

(5) Gleichzeitig mit dem Zeugnis erhält der Prüfling die Diplomurkunde mit dem Datum des
Zeugnisses. Darin wird die Verleihung des Diplomgrades beurkundet. Die Diplomurkunde wird
vom Rektor und vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem
Siegel der Technischen Universität Dresden versehen.

§ 20
Ungültigkeit der Diplom-Vorprüfung

und der Diplomprüfung

(1) Hat der Prüfling bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann die Note der Prüfungsleistung gemäß § 9
Abs. 4 berichtigt werden. Gegebenenfalls kann die betreffende Fachprüfung für "nicht aus-
reichend" und die Diplom-Vorprüfung oder die Diplomprüfung für "nicht bestanden" erklärt
werden. Entsprechendes gilt für die Diplomarbeit. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Fachprüfung nicht erfüllt, ohne dass der
Prüfling hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des
Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Fachprüfung geheilt. Hat
der Prüfling die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so kann die betreffende Fachprüfung
für "nicht ausreichend" und die Diplom-Vorprüfung oder die Diplomprüfung für "nicht be-
standen" erklärt werden.

(3) Dem Prüfling ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung einzuräumen.

(4) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues auszustellen. Mit dem
unrichtigen Zeugnis ist auch die Diplomurkunde und das Diploma Supplement einzuziehen,
wenn die Diplomprüfung auf Grund einer Täuschung für "nicht bestanden" erklärt wurde. Eine
Entscheidung nach Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem
Datum der Ausstellung des Zeugnisses ausgeschlossen.
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§ 21
Einsicht in die Prüfungsakten

(1) Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens der Diplomprüfung wird
dem Prüfling auf Antrag in angemessener Frist Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten,
die darauf bezogenen Gutachten und in die Prüfungsprotokolle gewährt. 

(2) Der Antrag ist beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. Der Vorsitzende des
Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme.

2. Fachspezifische Bestimmungen

§ 22
Studiendauer, Studienaufbau

und Stundenumfang

(1) Die Regelstudienzeit gemäß § 1 beträgt neun Semester.

(2) Das Studium gliedert sich in das Grundstudium, das nach vier Studiensemestern mit der
Diplom-Vorprüfung abschließt, und das Hauptstudium, das mit der Diplomprüfung abschließt.

(3) Der zeitliche Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderli-
chen Lehrveranstaltungen im Pflicht- und Wahlpflichtbereich beträgt höchstens 168 Semester-
wochenstunden (SWS). 

(4) Während des Hauptstudiums erfolgt zur Vorbereitung der Diplomarbeit eine Spezialisierung
an einem der Institute der Fachrichtung Mathematik. 

§ 23
Fachliche Voraussetzungen
für die Diplom-Vorprüfung

Für die Diplom-Vorprüfung bestehen außer den Allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen 
(§ 4) folgende fachliche Voraussetzungen:

1. eine Prüfungsvorleistung in Analysis I oder Analysis II für die Fachprüfung Analysis
2. eine Prüfungsvorleistung in Lineare Algebra und Analytische Geometrie I oder Lineare

Algebra und Analytische Geometrie II für die Fachprüfung Lineare Algebra und Analyti-
sche Geometrie / Algebra / Geometrie

3. eine Prüfungsvorleistung in Programmieren für Mathematiker I oder Programmieren
für Mathematiker II sowie eine Prüfungsvorleistung in Maßtheorie und Stochastik oder
Numerische Mathematik oder Optimierung, und zwar in einem Gebiet, das nicht
geprüft wird (siehe § 24) für die Fachprüfung Angewandte Mathematik

4. ein Nachweis über ein Proseminar als zusätzliche Zulassungsvoraussetzung zur letzten
zur Diplom-Vorprüfung gehörenden mathematischen Fachprüfung

5. Prüfungsvorleistungen im Nebenfach entsprechend den Modalitäten der entsprechen-
den Fakultät oder Fachrichtung.

Die Modalitäten für die Prüfungsvorleistungen und den Nachweis über das Proseminar geben
die Verantwortlichen für die Lehrveranstaltungen bekannt.



53

§ 24
Gegenstand, Art und Umfang

der Diplom-Vorprüfung

(1) Die Diplom-Vorprüfung besteht aus den folgenden vier Fachprüfungen:
1. Analysis
2. Lineare Algebra und Analytische Geometrie / Algebra / Geometrie
3. Angewandte Mathematik
4. Nebenfach.

Gegenstand der Fachprüfungen sind die Stoffgebiete der den Prüfungsfächern zugeordneten
Lehrveranstaltungen. 

(2) Für die Fachprüfungen gelten folgende Modalitäten:
1. Die Fachprüfung Analysis umfaßt die Gebiete Analysis I, Analysis II und Analysis III.
2. Die Fachprüfung Lineare Algebra und Analytische Geometrie / Algebra / Geometrie

umfasst die vier Gebiete Lineare Algebra und Analytische Geometrie I, Lineare Algebra
und Analytische Geometrie II, Algebra, Geometrie.

3. Für die Fachprüfung Angewandte Mathematik sind zwei aus den folgenden vier
Gebieten auszuwählen: Maßtheorie und Stochastik, Programmieren für Mathematiker
II, Numerische Mathematik, Optimierung.

4. Die Fachprüfung im Nebenfach kann aus mehreren Prüfungsleistungen entsprechend
den Modalitäten der zugeordneten Fakultäten bestehen.

(3) Die Fachprüfungen können mündlich oder schriftlich sein. Die Festlegung erfolgt durch den
Prüfer und wird rechtzeitig bekannt gegeben.

§ 25
Fachliche Voraussetzungen

für die Diplomprüfung

Für die Diplomprüfung bestehen außer den Allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen (§ 4)
folgende fachliche Voraussetzungen:

1. die bestandene Diplom-Vorprüfung im Studiengang Mathematik oder eine gemäß 
§  13 als gleichwertig anerkannte Prüfung

2. eine Prüfungsvorleistung über 4 SWS in Reiner Mathematik für die Fachprüfung
Reine Mathematik

3. eine Prüfungsvorleistung über 4 SWS in Angewandter Mathematik für die Fach-
prüfung Angewandte Mathematik

4. eine Prüfungsvorleistung über 4 SWS für die Fachprüfung in der Spezialisierung
5. Prüfungsvorleistungen über 4 SWS im Nebenfach (mit geringen Abweichungen

gemäß den spezifischen Festlegungen für das Nebenfach) für die Fachprüfung im
Nebenfach

6. Nachweise über zwei Seminare für die Fachprüfung in der Spezialisierungsrichtung
7. ein Nachweis über das Grundpraktikum
8. ein Nachweis zur Sprachausbildung (4 SWS)
9. ein Nachweis zum Studium generale (4 SWS)

 10.    ein Nachweis über ein mindestens zehnwöchiges Berufspraktikum.
Die Modalitäten für die Prüfungsvorleistungen und die Nachweise geben die Verantwortlichen
für die Lehrveranstaltungen bzw. für das Berufspraktikum der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses bekannt. Die Zulassung zum Kolloquium (§ 27 Abs. 2) erfolgt erst, wenn alle Voraus-
setzungen erfüllt sind.
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§ 26
Gegenstand, Art und Umfang

der Diplomprüfung

(1) Die Diplomprüfung besteht aus der Diplomarbeit und den folgenden vier Fachprüfungen:
1. Reine Mathematik
2. Angewandte Mathematik
3. Spezialisierungsrichtung
4. Nebenfach.

(2) Für die Fachprüfungen gemäß Absatz 1 Nr. 1 - 3 gelten folgende Modalitäten: Der Prü-
fungsstoff soll in jeder Fachprüfung einem Umfang von 10 SWS Lehrveranstaltungen des
Hauptstudiums entsprechen. In den drei Fachprüfungen sollen insgesamt Lehrveranstaltungen
aus mindestens drei an der Fachrichtung Mathematik der TU Dresden vertretenen Instituten
geprüft werden. 

(3) Die Fachprüfung im Nebenfach soll einem Umfang von 8 SWS des Hauptstudiums entspre-
chen.

(4) Die für die Fachprüfungen ausgewählten Lehrveranstaltungen müssen verschieden von
denjenigen sein, für die Prüfungsvorleistungen gemäß § 25 Nr. 2 - 5 erbracht wurden.

(5) Die Fachprüfungen gemäß Absatz 1 Nr. 1 - 3 sind in der Regel mündlich. Die Fachprüfung
im Nebenfach kann mündlich oder schriftlich sein. Die Festlegung erfolgt durch den Prüfer und
wird rechtzeitig bekannt gegeben.

§ 27
Bearbeitungszeit

der Diplomarbeit, Kolloquium

(1) Die Bearbeitungszeit für die Diplomarbeit beträgt sechs Monate. Thema, Aufgabenstellung
und Umfang der Diplomarbeit sind von dem Betreuer so zu begrenzen, dass die Frist zur
Bearbeitung eingehalten werden kann. Im Einzelfall kann auf begründeten Antrag des Prüflings
der Prüfungsausschuss die Bearbeitungszeit ausnahmsweise um höchstens drei Monate
verlängern.

(2) Der Prüfling hat die Ergebnisse seiner Diplomarbeit vor einer Prüfungskommission, der
neben den beiden Prüfern ein weiteres vom Prüfungsausschuss bestimmtes Mitglied ange-
hört und vorsitzt, öffentlich zu verteidigen und sich mit dem Inhalt der Gutachten auseinander
zu setzen (Kolloquium). Die Bewertung des Kolloquiums erfolgt nach § 8.

§ 28
Diplomgrad

Ist die Diplomprüfung bestanden, wird der akademische Grad
Diplommathematiker(in)
(abgekürzt: Dipl.-Math.)

verliehen.
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3. Schlussbestimmungen

§ 29
In-Kraft-Treten und

Übergangsbestimmungen

(1) Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom 01.10.2002 in Kraft. 

(2) Für alle früher immatrikulierten Studenten gelten folgende Übergangsbestimmungen: 
1. Studierende des Diplomstudiengangs Mathematik, die sich zum Zeitpunkt des In-Kraft-

Tretens dieser Ordnung im Grundstudium im zweiten oder einem höheren Fachse-
mester befinden, legen die Diplom-Vorprüfung nach der Prüfungsordnung vom 8. Juli
1994 ab. 

2. Für Studierende des Diplomstudiengangs Mathematik, die die Diplom-Vorprüfung
bestanden haben und noch keine zur Diplomprüfung gehörende Fachprüfung an-
getreten haben, besteht die Option, die Diplomprüfung nach der vorliegenden Prü-
fungsordnung abzulegen (Wechsel der Prüfungsordnung). Eine entsprechende schrift-
liche Erklärung ist zur Anmeldung zur ersten zur Diplomprüfung gehörenden Fach-
prüfung abzugeben. Ein Wechsel in die vorliegende Prüfungsordnung ist endgültig. 

Ausgefertigt auf Grund des Senatsbeschlusses der Technischen Universität Dresden vom
09.10.1002 und der Genehmigung durch das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft
und Kunst mit Erlass vom 13.11.2002, Az.: 3-7831-11/107-4.

Dresden, den 27.05.2003

Der Rektor 
der Technischen Universität Dresden

Prof.Dr.rer.nat.habil. A. Mehlhorn
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Anlage 

Zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieser Prüfungsordnung gibt es für das Hauptstudium
folgende Spezialisierungsrichtungen: 
     1. Algebra 
     2. Analysis 
     3. Geometrie 
     4. Mathematische Stochastik 
     5. Numerische Mathematik 
     6. Wissenschaftliches Rechnen. 
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Technische Universität Dresden

Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften

Studienordnung
für den Diplom-Studiengang Technomathematik

Vom 27.05.2003

Auf Grund von § 21 des Gesetzes über die Hochschulen im Freistaat Sachsen (Sächsi-
sches Hochschulgesetz - SächsHG) vom 11. Juni 1999 (SächsGVBl. S. 293) erlässt die
Technische Universität Dresden die folgende Studienordnung.

Männliche Personenbezeichnungen in dieser Ordnung gelten auch für Personen weiblichen
Geschlechts.
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§ 1
Geltungsbereich

Diese Studienordnung regelt auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den Diplom-
studiengang Technomathematik an der Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften der
Technischen Universität Dresden Ziel, Gliederung und Inhalte dieses Studienganges. 

§ 2
Zugangsvoraussetzungen

Zugangsvoraussetzung für das Studium im Studiengang Technomathematik ist der Nach-
weis der allgemeinen Hochschulreife oder der Nachweis einer einschlägig fachgebundenen
Hochschulreife oder ein durch Rechtsvorschrift oder die zuständige staatliche Stelle als
gleichwertig anerkannter Nachweis. 

§ 3
Studienbeginn

und Studiendauer

(1) Das Lehrangebot ist auf einen Studienbeginn im Wintersemester ausgerichtet. Die
Aufnahme des Studiums ist demzufolge auch nur im Wintersemester möglich. 

(2) Die Regelstudienzeit beträgt neun Semester einschließlich der Zeit für das Berufs-
praktikum und die Anfertigung der Diplomarbeit. Der Gesamtumfang der Lehrveranstaltun-
gen beträgt 172 Semesterwochenstunden (SWS). Die Stundenzahl kann in Abhängigkeit
vom Technischen Fach leicht variieren. 

§ 4
Studienziel

(1) Das Studium der Technomathematik ist eine wissenschaftliche Ausbildung, die mit
dem akademischen Grad 

Diplommathematiker(in) (Technomathematik)
(abgekürzt: Dipl.-Math.)

abschließt. Dieser berufsqualifizierende Abschluss bildet die Grundlage für eine Tätigkeit
in der Wirtschaft - insbesondere in der Industrie -, in technisch orientierten Forschungs-
und Entwicklungsinstituten und in Ingenieurbüros sowie für eine weitere wissenschaftliche
Qualifikation wie z.B. die Promotion.

(2) Das Studium der Technomathematik schafft durch eine breit angelegte Ausbildung in
Mathematik und ihre Ergänzung durch Informatik und ein Technisches Fach die Vorausset-
zungen für vielfältige berufliche Tätigkeitsfelder unter unterschiedlichen Anforderungen. 

(3) Ziel der Ausbildung im Studiengang Technomathematik ist ein Diplommathematiker,
der 

- über eine solide mathematische Grundausbildung sowie eine vertiefte Ausbildung
in Angewandter Mathematik verfügt, 
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- moderne mathematische Techniken und Algorithmen kennt, sie zur Lösung prakti-
scher Probleme anwenden und dem jeweiligen Problem entsprechend modifizieren
und gegebenenfalls erweitern kann, 

- in der Lage ist, den Computer als wesentliches Hilfsmittel bei der Lösung kom-
plizierter Probleme wirkungsvoll einzusetzen, und 

- über vertiefte Kenntnisse in einer ingenieurwissenschaftlichen Disziplin verfügt und
insbesondere zur Kommunikation und Kooperation mit Ingenieuren bereit und fähig
ist. 

Dementsprechend ist das Studium durch eine breit angelegte Ausbildung in den drei
Gebieten Mathematik, Informatik und einem Technischen Fach gekennzeichnet. Die
Anteile dieser drei Komponenten verhalten sich etwa wie 3:1:1. 

§ 5
Gliederung des Studiums

(1) Der Studiengang Technomathematik ist in ein viersemestriges Grundstudium (84 SWS)
und ein fünfsemestriges Hauptstudium (80 SWS) gegliedert. Hinzu kommen 4 SWS
Studium generale und 4 SWS Sprachausbildung. 

(2) Das Grundstudium schließt mit der Diplom-Vorprüfung ab. 

(3) Das Hauptstudium schließt mit der Diplomprüfung ab und umfasst ein ca. zehnwöchi-
ges Berufspraktikum und die Anfertigung der Diplomarbeit. 

§ 6
Lehrangebot

und Studienberatung

(1) Die an der Ausbildung beteiligten Fachrichtungen und Fakultäten stellen auf der
Grundlage dieser Studienordnung ein Lehrangebot bereit, das es dem Studenten ermög-
licht, die erforderlichen Vorlesungen, Übungen, Seminare und Praktika so zu absolvieren,
dass die oben genannten Zeiträume für das Grundstudium und das Hauptstudium eingehal-
ten werden können. 

(2) Neben einer allgemeinen Studienberatung, die dem Dezernat Akademische Angelegen-
heiten der Universität obliegt, findet eine Studienfachberatung statt. Sie umfasst Detail-
informationen über Studienvoraussetzungen, Studienablauf, Prüfungsangelegenheiten,
Spezialisierungen und Auslandsstudium. Sie wird vorzugsweise durch einen damit beauf-
tragten Studienfachberater wahrgenommen. 

(3) Bei Bedarf und im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten werden Tutorien angeboten.

(4) Für alle organisatorischen und technischen Fragen, die mit Prüfungen zusammenhän-
gen, gibt es an der Fachrichtung Mathematik ein Prüfungsamt.
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§ 7
Inhalt und Ablauf

des Grundstudiums

(1) Das Grundstudium erstreckt sich über vier Semester (1. - 4. Fachsemester). 

(2) Die mathematischen Bestandteile des Grundstudiums der Diplomstudiengänge Ma-
thematik, Technomathematik und Wirtschaftsmathematik sind weitgehend identisch, so
dass bis zum Vordiplom eine hohe Durchlässigkeit zwischen diesen Studiengängen ge-
währleistet ist. 

(3) Die mathematische Grundausbildung erfolgt im Grundstudium in den Fächern Analysis,
Lineare Algebra und Analytische Geometrie, Geometrie, Stochastik, Numerische Ma-
thematik und Optimierung. Die Ausbildung in Informatik erfolgt in den Lehrveranstaltungen
Programmieren für Mathematiker. Als Technisches Fach kann derzeit Elektrotechnik oder
Maschinenwesen/Angewandte Mechanik gewählt werden. In jedem dieser Fächer erfolgt
eine einheitliche Ausbildung an der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik bzw.
Maschinenwesen. 

(4) Die Aufteilung der Lehrveranstaltungen auf die Semester des Grundstudiums ist in der
folgenden Tabelle dargestellt: 

1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester

Analysis I Analysis II Analysis III ELST

LAAG I LAAG II Geometrie

Prog. I Prog. II Numerik Optimierung

Proseminar

Technisches Fach Technisches Fach Technisches Fach Technisches Fach

Dabei bedeuten 
- LAAG: Lineare Algebra und Analytische Geometrie 
- ELST: Elementare Stochastik 
- Numerik: Numerische Mathematik 
- Prog: Programmieren für Mathematiker 

Die mathematischen Lehrveranstaltungen umfassen je 4 + 2 SWS mit Ausnahme des
Proseminars (0 + 2). Für das Technische Fach werden in jedem Semester 4 SWS ange-
setzt; die Aufteilung kann sich je nach Lehrangebot verschieben. Bei Bedarf kann das
Proseminar auch im vierten Semester angeboten werden. 

(5) Von den in der Tabelle ausgewiesenen Lehrveranstaltungen sind 84 SWS im Pflicht-
und Wahlpflichtbereich zu absolvieren. In § 23 und § 24 der Prüfungsordnung ist geregelt,
welche Prüfungsvorleistungen zu erbringen sind und in welchen Fachgebieten die Diplom-
Vorprüfung abzulegen ist. 

(6) Prüfungsvorleistungen können in vielfältiger Form erbracht werden (Lösen von Übungs-
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aufgaben, Klausur, Referat, Kolloquium, Praktikum, Ausarbeitung usw.). Der Lehrende legt
die für die Prüfungsvorleistung zu erbringenden Leistungen zu Beginn der Lehrveranstal-
tung fest. Prüfungsvorleistungen unterliegen nicht der Prüfungsordnung. Am Ende des
zweiten Semesters sollte mindestens eine Prüfungsvorleistung vorliegen. Studenten, die
diese Anforderung nicht erfüllen, müssen im dritten Semester an einer Studienfach-
beratung teilnehmen. 

(7) Informationen zum Technischen Fach enthält § 9 dieser Studienordnung. 

(8) Es wird empfohlen, die Sprachausbildung im Grundstudium zu absolvieren, da die
erworbenen Sprachkenntnisse im Hauptstudium von Nutzen sein können (Auslandsauf-
enthalt, Literatur in Seminaren). 

(9) Das Grundstudium schließt mit der Diplom-Vorprüfung ab. Zulassungsvorausset-
zungen, Inhalt, Umfang und Frist der Diplom-Vorprüfung sind in der Prüfungsordnung
geregelt. 

(10) Das Bestehen der Diplom-Vorprüfung ist Voraussetzung für das Berufspraktikum und
die Diplomprüfung. 

§ 8
Inhalt und Ablauf

des Hauptstudiums

(1) Das Hauptstudium erstreckt sich über fünf Semester (5. - 9. Fachsemester). 

(2) Das Hauptstudium umfasst die folgenden Gebiete mit den jeweils in SWS angegebenen
etwaigen Umfängen an Lehrveranstaltungen: 

Angewandte Mathematik I AM I 20 SWS
Angewandte Mathematik II AM II 14 SWS
Reine Mathematik  RM 10 SWS
Informatik IN 16 SWS
Technisches Fach TF 16 SWS
Grundpraktikum    4 SWS.

(3) Zum Hauptstudium gehören außerdem 
- ein ca. zehnwöchiges Berufspraktikum 
- die Diplomarbeit. 

(4) Die vertiefte Ausbildung im Gebiet Angewandte Mathematik orientiert sich an den für
den Studiengang Technomathematik relevanten Schwerpunkten der Institute der Fach-
richtung Mathematik und an den Bedürfnissen der Ingenieurwissenschaften. Wesentliche
Bestandteile sind Numerische Mathematik, Wissenschaftliches Rechnen, Stochastik,
Angewandte Analysis und Geometrie. 

(5) Im Hauptstudium wählt der Student eine Spezialisierungsrichtung (Angewandte
Mathematik I) an einem der Institute der Fachrichtung Mathematik oder institutsüber-
greifend. Mit der Anmeldung zur ersten Fachprüfung der Diplomprüfung ist die Spezialisie-
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rungsrichtung anzuzeigen. 

(6) Die in Angewandte Mathematik II zu realisierende Breitenbildung in Angewandter
Mathematik enthält Lehrveranstaltungen, die nicht der Spezialisierungsrichtung zuzuordnen
sind. 

(7) Im Stundenumfang der Angewandten Mathematik sind ein Modellierungsseminar sowie
ein weiteres Seminar enthalten. Einen wesentlichen Bestandteil der Ausbildung bilden
Lehrveranstaltungen, die Fähigkeiten zur Mathematischen Modellierung realer Prozesse,
zur effektiven numerischen Lösung der Modellgleichungen mit dem Computer sowie zur
Nutzung und Entwicklung von Software vermitteln. Zu dieser Gruppe von Lehrveranstal-
tungen gehören das mathematische Grundpraktikum, die Lehrveranstaltung Wissen-
schaftliches Rechnen und ein Modellierungsseminar sowie weitere Lehrveranstaltungen
über Modellierung, Simulation und Software. 

(8) Die Vertiefung der mathematischen Kenntnisse im Hauptstudium wird durch ein
umfangreiches Rahmenlehrangebot der Institute sichergestellt, die für die entsprechenden
Spezialisierungsrichtungen zuständig sind. Die Rahmenlehrangebote haben empfehlenden
Charakter und bieten vielfältige Möglichkeiten für eine interessengerechte eigene Ge-
staltung des Hauptstudiums. Einen Überblick über die Lehrangebote gibt der vor Semester-
beginn vorliegende Lehrveranstaltungskatalog der Fachrichtung Mathematik, in dem auch
Zuordnungen zu den einzelnen Gebieten angegeben sind. 

(9) Es ist ein ausreichendes Angebot an Seminaren, Übungen und Praktika im Umfang von
ca. 20 % der Lehrveranstaltungen gesichert. Darüber hinaus werden in den meisten
Vorlesungen, die ohne Übungen abgehalten werden, Hinweise für eigenständiges Üben
gegeben. 

(10) Die folgende Tabelle enthält einen Studienablaufplan für das Hauptstudium als
Empfehlung und Orientierungshilfe zur Einhaltung der Regelstudienzeit. Die individuellen
Gestaltungsmöglichkeiten des Studiums bleiben davon unberührt. In den in der Tabelle
genannten Stundenzahlen sind Vorlesungen, Seminare, Übungen und Praktika enthalten.
Zu ergänzen ist der Plan durch das Grundpraktikum, das Studium generale und die Sprach-
ausbildung. 

5. Semester 6. Semester 7. Semester 8. Semester

AM I 4 4 4 6

AM II 4 6 6

RM 6 4

IN 4 4 4 4

TF 4 4 4 4

Von den in der Tabelle angegebenen 76 SWS unterliegen 42 SWS einer Prüfung. Die
Tabelle ist an einer gleichmäßigen Verteilung der SWS auf die einzelnen Semester orien-
tiert. Die Aufteilung der SWS in der Reinen Mathematik und in der Angewandten Ma-
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thematik auf die einzelnen Semester kann vertauscht werden. Um eine Häufung von
Prüfungen am Ende des Studiums zu vermeiden, wird empfohlen, einige der Gebiete
vorzeitig abzuschließen. Darüber hinaus wird empfohlen, alle Prüfungen vor dem Beginn
der Diplomarbeit abzulegen. Für die Diplomarbeit ist das neunte Semester vorgesehen. 

(11) Das Thema der Diplomarbeit ist innerhalb der Spezialisierungsrichtung zu wählen. Die
Zeit für die Anfertigung der Diplomarbeit beträgt sechs Monate. In der Diplomarbeit wird
ein Thema bearbeitet, das sich aus den Forschungsgebieten eines der Institute oder aus
interdisziplinärer Zusammenarbeit ergibt. Die Modalitäten zur Ausgabe des Themas und
der Bewertung der Diplomarbeit sowie des zugehörigen Kolloquiums sind in der Prüfungs-
ordnung geregelt. 

(12) Das Hauptstudium schließt mit der Diplomprüfung ab. Die Zulassungsvorausset-
zungen sowie Inhalt und Umfang der Diplomprüfung sind in der Prüfungsordnung geregelt.

§ 9
Informatik und

Technisches Fach

(1) Zur vertieften Ausbildung im Fach Informatik im Hauptstudium können Wahlpflichtlehr-
veranstaltungen der Fakultät Informatik sowie informatikrelevante Veranstaltungen der
Fachrichtung Mathematik gewählt werden, wobei erstere einen Anteil von mindestens 50
% haben sollten. Dazu gehören insbesondere Lehrveranstaltungen zu folgenden Gebieten:
Datenstrukturen und Datenbanken; Softwaretechnologie; Künstliche Intelligenz; Computer-
arithmetik und Ergebnisverifikation; Rechnernetze; Paralleles Rechnen; Computeralgebra;
Programmiersprachen.

(2) Im Technischen Fach wählt der Student zu Beginn des Hauptstudiums eine Vertie-
fungsrichtung. Angeboten werden derzeit als Vertiefungsrichtungen 

1. Elektrotechnik/Elektronik: Nach einem einheitlichen Grundstudium gibt es fünf
Spezialisierungsrichtungen:
- Elektroenergietechnik 
- Elektronik 
- Automatisierungstechnik 
- Feinwerktechnik 
- Kommunikationstechnik. 

2. Maschinenwesen/Angewandte Mechanik: Es gibt vier Spezialisierungsrichtungen,
die zum Teil schon im Grundstudium beginnen:
- Maschinenbaukonstruktion 
- Strömungsmechanik 
- Festkörpermechanik 
- Mechanismen und Robotik. 

Die Ausbildung im Technischen Fach erfolgt in Abstimmung mit der Fakultät Elektro-
technik und Informationstechnik bzw. Maschinenwesen. Die detaillierten Pläne werden
den Studenten gesondert bekanntgegeben.



65

§ 10
In-Kraft-Treten

und Veröffentlichung

(1) Diese Studienordnung tritt mit Wirkung vom 01.10.2002 in Kraft. Sie gilt erstmalig für
alle zum Wintersemester 2002/2003 in das erste Fachsemester im Diplomstudiengang
Technomathematik immatrikulierten Studenten. Für alle Studenten, die vor dem Winterse-
mester 2002/2003 im Diplomstudiengang Technomathematik immatrikuliert wurden,
gelten Übergangsbestimmungen, die in § 29 der Prüfungsordnung geregelt sind. 

(2) Diese Studienordnung wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der Technischen
Universität Dresden veröffentlicht. 

Ausgefertigt auf Grund des Senatsbeschlusses der Technischen Universität Dresden vom
09.10.2002 und der Anzeige beim Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und
Kunst. 

Dresden, den 27.05.2003

Der Rektor 
der Technischen Universität Dresden

Prof.Dr.rer.nat.habil. A. Mehlhorn
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Technische Universität Dresden

Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften

Prüfungsordnung
für den Diplom-Studiengang Technomathematik

Vom 27.05.2003

Auf Grund von § 24 des Gesetzes über die Hochschulen im Freistaat Sachsen (Sächsisches
Hochschulgesetz - SächsHG) vom 11. Juni 1999 (SächsGVBl. S. 293) erlässt die Technische
Universität Dresden die folgende Prüfungsordnung. 

Männliche Personenbezeichnungen in dieser Prüfungsordnung gelten gleichermaßen auch für
Personen weiblichen Geschlechts.
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1. Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Regelstudienzeit

Die Regelstudienzeit umfasst das Grundstudium, das Hauptstudium und die Prüfungen
einschließlich der Diplomarbeit. Die Regelstudienzeit beträgt neun Semester.

§ 2
Prüfungsaufbau

(1) Die Diplom-Vorprüfung besteht aus Fachprüfungen. Die Diplomprüfung besteht aus
Fachprüfungen und der Diplomarbeit mit dem Kolloquium (Verteidigung der Diplomarbeit). 

(2) Fachprüfungen setzen sich aus einer oder mehreren Prüfungsleistungen in einem Prüfungs-
fach oder in einem fachübergreifenden Prüfungsgebiet zusammen. Fachprüfungen können
studienbegleitend abgelegt werden.

§ 3
Fristen

(1) Die Diplom-Vorprüfung schließt das Grundstudium ab. Sie soll spätestens bis zum Beginn
des fünften Fachsemesters abgelegt werden. Eine nicht bestandene Diplom-Vorprüfung kann
nur innerhalb eines Jahres nach Abschluss des ersten Prüfungsversuches einmal wiederholt
werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt sie als endgültig nicht bestanden. Wer die Diplom-
Vorprüfung nicht innerhalb der Frist nach Satz 2 besteht, muss im fünften Fachsemester an
einer Studienberatung teilnehmen. Die Modalitäten für die Wiederholung der zur Diplom-
Vorprüfung gehörenden Fachprüfungen regelt § 12. 

(2) Die Diplomprüfung soll innerhalb der Regelstudienzeit abgelegt werden. Dabei sollen die
Fachprüfungen in Angewandter Mathematik II, in Reiner Mathematik, in Informatik und im
Technischen Fach bis zum Ende des achten Fachsemesters abgelegt werden. Ist die Diplom-
prüfung nicht innerhalb von vier Semestern nach Abschluss der Regelstudienzeit abgelegt
worden, gelten alle nicht erbrachten Leistungen (Fachprüfungen bzw. Diplomarbeit) und damit
die Diplomprüfung selbst als nicht bestanden. Eine nicht bestandene Diplomprüfung kann nur
innerhalb eines Jahres einmal wiederholt werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt sie als endgültig
nicht bestanden. Die Modalitäten für die Wiederholung der zur Diplomprüfung gehörenden
Fachprüfungen und der Diplomarbeit regeln § 12 und § 18. 

(3) Eine zweite Wiederholung der Diplom-Vorprüfung oder der Diplomprüfung kann nur in
besonders begründeten Ausnahmefällen zum nächstmöglichen Prüfungstermin durchgeführt
werden. 

(4) In der lehrveranstaltungsfreien Zeit gegen Ende jedes Semesters liegt ein Prüfungszeit-
raum. Prüfungen können auch außerhalb von Prüfungszeiträumen im Einverständnis zwischen
Prüfern und Prüfling vereinbart werden.
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(5) Jede Prüfung ist im zuständigen Prüfungsamt anzumelden. In der Regel werden Zeiträume
festgelegt, in denen der Prüfling sich für die Prüfungen des bevorstehenden Prüfungszeit-
raums einzuschreiben hat. Die Modalitäten für die Einschreibung legt das Prüfungsamt im
Auftrag des Prüfungsausschusses fest. 

(6) Durch Studienordnung und Lehrangebot wird sichergestellt, dass Prüfungsvorleistungen
und Fachprüfungen in den in dieser Ordnung festgesetzten Zeiträumen abgelegt werden
können. Der Prüfling wird rechtzeitig sowohl über Art und Zahl der zu erbringenden Prüfungs-
vorleistungen und der zu absolvierenden Fachprüfungen als auch über die Termine, zu denen
sie zu erbringen sind, und ebenso über den Aus- und Abgabezeitpunkt der Diplomarbeit
informiert. Dem Prüfling sind für jede Fachprüfung auch die jeweiligen Wiederholungstermine
bekanntzugeben.

§ 4
Allgemeine

Zulassungsvoraussetzungen

(1) Die Diplom-Vorprüfung und die Diplomprüfung kann nur ablegen, wer
1. für den Diplomstudiengang Technomathematik an der Technischen Universität

Dresden eingeschrieben ist und 
2. die in § 23 bzw. § 25 festgelegten fachlichen Voraussetzungen (Prüfungsvorleistun-

gen) erfüllt hat.

(2) Zu jeder Fachprüfung ist eine Zulassung notwendig. Dazu sind die in § 23 bzw. § 25
genannten Prüfungsvorleistungen nachzuweisen. Bei der Anmeldung der ersten zur Diplom-
Vorprüfung bzw. Diplomprüfung gehörenden Fachprüfung erfolgt neben der Überprüfung der
fachspezifischen Voraussetzungen für diese Prüfung auch die Überprüfung der in Absatz 1 Nr.
1 genannten allgemeinen Voraussetzung. Dazu ist ein formgebundener Zulassungsantrag zu
stellen. Dieser enthält auch eine Erklärung darüber, ob der Prüfling im Studiengang Technoma-
thematik oder einem nach Maßgabe des Landesrechts verwandten Studiengang die Diplom-
Vorprüfung oder die Diplomprüfung endgültig nicht bestanden hat oder sich in einem Prü-
fungsverfahren befindet. 

(3) Die Zulassung zur letzten zur Diplom-Vorprüfung gehörenden Fachprüfung erfolgt erst,
wenn alle in § 23 genannten Vorleistungen erbracht sind. Die Zulassung zum Kolloquium
(Verteidigung der Diplomarbeit) erfolgt erst, wenn alle in § 25 genannten Vorleistungen
erbracht sind.

(4) Die Zulassung zu einer Fachprüfung darf nur abgelehnt werden, wenn
1. die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen bzw. die Verfahrensvorschriften nach

Absatz 2 und 3 nicht erfüllt sind oder
2. die Unterlagen unvollständig sind oder
3. der Prüfling im Studiengang Technomathematik oder nach Maßgabe des Landes-

rechts in einem verwandten Studiengang die Diplom-Vorprüfung oder die Diplom-
prüfung endgültig nicht bestanden hat oder sich in einem Prüfungsverfahren im
gleichen Studiengang an einer anderen Einrichtung befindet oder

4. der Prüfling nach Maßgabe des Landesrechts seinen Prüfungsanspruch durch
Überschreiten der Fristen für die Meldung zur jeweiligen Prüfung oder deren Able-
gung verloren hat. 
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(5) Über die Zulassung entscheidet der Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Eine Ablehnung
ist dem Prüfling schriftlich mitzuteilen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

§ 5
Arten der Prüfungsleistungen

(1) Prüfungsleistungen sind 
1. mündlich (§ 6) und/oder 
2. durch Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten (§ 7) 

zu erbringen. Schriftliche Prüfungen nach dem Multiple-Choice-Verfahren sind, außer im
Technischen Fach, ausgeschlossen.

(2) Macht der Prüfling glaubhaft, dass er wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher
Behinderung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen
Form zu erbringen, so wird ihm gestattet, die Prüfungsleistungen innerhalb einer verlängerten
Bearbeitungszeit oder gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen.
Dazu kann die Vorlage eines ärztlichen Attests verlangt werden. Entsprechendes gilt für
Studienleistungen.

§ 6
Mündliche

Prüfungsleistungen

(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll der Prüfling nachweisen, dass er Zusammenhän-
ge des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge
einzuordnen vermag. Durch die mündlichen Prüfungsleistungen soll ferner festgestellt wer-
den, ob der Prüfling über ein dem Stand des Studiums entsprechendes Grundlagenwissen im
betreffenden Fachgebiet verfügt.

(2) Mündliche Prüfungsleistungen werden in der Regel vor mindestens zwei Prüfern (Kollegial-
prüfung) oder vor einem Prüfer in Gegenwart eines sachkundigen Beisitzers als Einzel- oder
Gruppenprüfungen mit höchstens drei Kandidaten erbracht. Hierbei wird jeder Kandidat in
einem Prüfungsfach grundsätzlich nur von einem Prüfer geprüft. Vor der Festsetzung der Note
hat der Prüfer die anderen Prüfer bzw. den Beisitzer zu hören.

(3) Die mündliche Prüfung dauert je Prüfling in der Regel mindestens 15 und höchstens 60
Minuten.

(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfungsleistungen sind in
einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis der Prüfungsleistung ist dem Prüfling im Anschluss
an die mündliche Prüfungsleistung bekanntzugeben.

(5) Studierende, die sich zu einem späteren Prüfungstermin der gleichen Fachprüfung unterzie-
hen wollen, sollen nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörer zugelassen werden,
es sei denn, der Prüfling widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich jedoch nicht auf die
Beratung und die Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse an den Prüfling.
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§ 7
Klausurarbeiten und

sonstige schriftliche Arbeiten

(1) In den Klausurarbeiten und sonstigen schriftlichen Arbeiten soll der Prüfling nachweisen,
dass er auf der Basis des notwendigen Grundlagenwissens in begrenzter Zeit und mit be-
grenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden seines Faches Aufgaben lösen oder The-
men bearbeiten kann. Prüfungsklausuren dürfen 90 Minuten nicht unterschreiten und vier
Stunden nicht überschreiten.

(2) Die in den Klausurarbeiten zugelassenen Hilfsmittel sind dem Prüfling rechtzeitig bekannt-
zugeben.

(3) Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten, deren Bestehen Voraussetzung für die
Fortsetzung des Studiums ist, sind in der Regel, zumindest aber im Fall der letzten Wiederho-
lungsprüfung, von zwei Prüfern zu bewerten. Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht
überschreiten. Die Note ergibt sich als arithmetisches Mittel der Einzelbewertungen. Die
Ergebnisse sind den Studenten in geeigneter Form bekanntzugeben.

§ 8
Bewertung der Prüfungsleistungen,
Bildung und Gewichtung der Noten

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfern festge-
setzt. Für die Bewertung sind folgende Noten zu verwenden:

1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung
2 = gut = eine Leistung, die deutlich über den durchschnittlichen

Anforderungen liegt
3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Leistungen

entspricht
4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch ausreichend ist
5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel nicht mehr

ausreichend ist.

Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können Zwischenwerte durch Erniedri-
gen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 gebildet werden. Die Noten 0,7; 4,3; 4,7; 5,3
sind dabei ausgeschlossen. 

(2) Besteht eine Fachprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, so errechnet sich die Note für
die Fachprüfung (Fachnote) als das nach den Semesterwochenstunden der Lehrveranstaltun-
gen (die den einzelnen Prüfungsleistungen zugrunde liegen) gewichtete arithmetische Mittel
der Noten der einzelnen Prüfungsleistungen. Die Fachnote lautet bei einem Durchschnitt
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bis einschließlich 1,5 = sehr gut          
von 1,6 bis einschließlich 2,5 = gut
von 2,6 bis einschließlich 3,5 = befriedigend
von 3,6 bis einschließlich 4,0 = ausreichend
ab 4,1 = nicht ausreichend.

Die Fachnote ist verbal (sehr gut, gut, etc.) und als Zahlenwert bis auf eine Stelle nach dem
Komma anzugeben (Absatz 5).

(3) Die Gesamtnote der Diplom-Vorprüfung errechnet sich als gewichtetes arithmetisches
Mittel der Fachnoten der in § 24 Abs. 1 Nr. 1 - 5 genannten Fachprüfungen wie folgt:

1. Die Fachnote für Analysis erhält das Gewicht drei.
2. Die Fachnoten für Lineare Algebra und Analytische Geometrie, Programmieren für

Mathematiker, Angewandte Mathematik und das Technische Fach erhalten das
Gewicht zwei.

Die Gesamtnote wird gemäß Absatz 2 letzter Satz angegeben.

(4) Die Gesamtnote der Diplomprüfung errechnet sich als gewichtetes arithmetisches Mittel
aus den Fachnoten der fünf Fachprüfungen gemäß § 26 Abs. 1 (Gewicht jeweils eins) und der
Note für die Diplomarbeit (Gewicht zwei). Anstelle der Gesamtnote "sehr gut" kann auf Vor-
schlag der Prüfungskommission (§ 27 Abs. 2) durch den Prüfungsausschuss das Gesamturteil
"Mit Auszeichnung bestanden" vergeben werden, wenn der nach Satz 1 berechnete Durch-
schnitt 1,2 oder besser ist. Die Gesamtnote bzw. das Gesamturteil wird gemäß Absatz 2
letzter Satz angegeben. 

(5) Bei der Berechnung von Durchschnitten wird nur die erste Stelle nach dem Komma
berücksichtigt, alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.

§ 9
Versäumnis, Rücktritt,

Täuschung, Ordnungsverstoß

(1) Der Prüfling hat bis zu drei Werktagen vor dem Prüfungstermin das Recht zum Rücktritt
von einer angemeldeten Fachprüfung ohne Angabe von Gründen. Der Rücktritt ist gegenüber
dem Prüfungsamt schriftlich zu erklären.

(2) Eine Prüfungsleistung gilt als mit "nicht ausreichend" bewertet, wenn der Prüfling einen für
ihn bindenden Prüfungstermin ohne triftigen Grund versäumt oder wenn er von einer Prüfung,
die er angetreten hat, ohne triftigen Grund zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche
Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 

(3) Die für das Versäumnis oder den Rücktritt nach Absatz 2 geltend gemachten Gründe
müssen dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht
werden. Bei Krankheit des Prüflings kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes und in Zweifels-
fällen eines amtsärztlichen Attestes verlangt werden. Soweit die Einhaltung von Fristen für die
erstmalige Meldung zur Prüfung, die Wiederholung von Prüfungen, die Gründe für das Ver-
säumnis von Prüfungen und die Einhaltung von Bearbeitungszeiten für Prüfungsarbeiten
betroffen sind, steht der Krankheit des Prüflings die Krankheit eines von ihm überwiegend
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allein zu versorgenden Kindes gleich. Werden die Gründe anerkannt, so wird ein neuer Termin
anberaumt. Bereits vorliegende Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen.

(4) Versucht der Prüfling, das Ergebnis seiner Prüfungsleistungen durch Täuschung oder
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die betreffende Prüfungs-
leistung mit "nicht ausreichend" bewertet. Ein Prüfling, der den ordnungsgemäßen Ablauf der
Prüfung stört, kann von dem jeweiligen Prüfer oder Aufsichtsführenden von der Fortsetzung
der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird die Prüfungsleistung mit
"nicht ausreichend" bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss den
Prüfling von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen.

(5) Der Prüfling kann innerhalb von vier Wochen, nachdem Entscheidungen nach Absatz 4 Satz
1 und 2 getroffen wurden, durch einen schriftlichen Antrag verlangen, dass diese Entscheidun-
gen vom Prüfungsausschuss überprüft werden. Belastende Entscheidungen sind dem Prüfling
unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu
versehen. Vor der Entscheidung des Prüfungsausschusses ist dem Prüfling Gelegenheit zur
Äußerung zu geben.

§ 10
Bestehen

und Nichtbestehen

(1) Eine Fachprüfung ist bestanden, wenn die Fachnote mindestens "ausreichend" ist. 

(2) Die Diplom-Vorprüfung ist bestanden, wenn alle Fachprüfungen der Diplom-Vorprüfung
bestanden sind. 

(3) Die Diplomprüfung ist bestanden, wenn alle Fachprüfungen der Diplomprüfung bestanden
sind und die Diplomarbeit mit mindestens "ausreichend" bewertet wurde.

(4) Hat der Prüfling eine Fachprüfung nicht bestanden oder wurde die Diplomarbeit schlechter
als "ausreichend" bewertet, so erhält er Auskunft darüber, ob und gegebenenfalls in welchem
Umfang und in welcher Frist die Fachprüfung oder die Diplomarbeit wiederholt werden kann.

(5) Hat der Prüfling die Diplom-Vorprüfung oder die Diplomprüfung nicht bestanden, wird ihm
auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulations-
bescheinigung eine Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten Prüfungsleistungen und
deren Noten sowie die noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass
die Diplom-Vorprüfung bzw. die Diplomprüfung nicht bestanden ist.

(6) Die Diplom-Vorprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn eine erforderliche zweite
Wiederholungsprüfung einer Fachprüfung nicht genehmigt oder nicht bestanden wurde oder
wenn die Fristen zur Beantragung gemäß § 12 nicht eingehalten wurden oder wenn eine
Fachprüfung im Sinne von § 12 Abs. 1 endgültig nicht bestanden ist. 

(7) Die Diplomprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn eine erforderliche zweite Wiederho-
lungsprüfung einer Fachprüfung nicht genehmigt oder nicht bestanden wurde oder wenn die
Fristen zur Beantragung gemäß § 12 nicht eingehalten wurden oder wenn eine Fachprüfung
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im Sinne von § 12 Abs. 1 endgültig nicht bestanden ist. Die Diplomprüfung ist ebenfalls
endgültig nicht bestanden, wenn eine gemäß § 18 wiederholte Diplomarbeit mit "nicht aus-
reichend" bewertet wurde.

(8) Entscheidungen über Bestehen bzw. Nichtbestehen der Diplom-Vorprüfung und der
Diplomprüfung trifft der Prüfungsausschuss.

§ 11
Freiversuch

(1) Fachprüfungen der Diplomprüfung können bei Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen
auch vor den in dieser Prüfungsordnung festgelegten Fristen abgelegt werden. In diesem Fall
gilt eine nicht bestandene Fachprüfung als nicht durchgeführt (Freiversuch). Prüfungsleistun-
gen, die mindestens mit "ausreichend" bewertet wurden, werden in einem neuen Prüfungs-
verfahren angerechnet.

(2) Auf Antrag des Prüflings können in den Fällen des Absatz 1 Satz 1 bestandene Fach-
prüfungen oder Prüfungsleistungen, die mindestens mit "ausreichend" bewertet wurden, zur
Aufbesserung der Note zum nächsten regulären Prüfungstermin innerhalb der Regelstudien-
zeit einmal wiederholt werden. In diesen Fällen zählt die bessere Note. 

(3) Die Diplomarbeit ist von den Regelungen nach Absatz 1 und 2 ausgeschlossen.

(4) Im Hinblick auf die Einhaltung des Zeitpunktes für den Freiversuch werden Zeiten der
Unterbrechung des Studiums wegen Krankheit bzw. Krankheit eines überwiegend vom
Prüfling allein zu versorgenden Kindes oder anderer zwingender Gründe sowie Studienzeiten
im Ausland nicht angerechnet.

§ 12
Wiederholung

der Fachprüfungen

(1) Nicht bestandene Fachprüfungen können innerhalb eines Jahres nach Abschluss des ersten
Prüfungsversuches einmal wiederholt werden. Nach Ablauf dieser Frist gelten sie als endgültig
nicht bestanden. Eine zweite Wiederholungsprüfung kann nur in besonders begründeten
Ausnahmefällen zum nächstmöglichen Prüfungstermin durchgeführt werden. Die Wiederho-
lung einer bestandenen Fachprüfung ist, abgesehen von dem in § 11 Abs. 2 geregelten Fall,
nicht zulässig. Fehlversuche an anderen Universitäten und gleichgestellten Hochschulen in der
Bundesrepublik Deutschland sind anzurechnen.

(2) Besteht eine nicht bestandene Fachprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, so sind nur
die mit "nicht ausreichend" bewerteten Prüfungsleistungen zu wiederholen. Die mit minde-
stens "ausreichend" bewerteten Prüfungsleistungen werden auf die Wiederholung ange-
rechnet. Dabei gelten die Fristen und Modalitäten nach Absatz 1.

(3) Zweite Wiederholungsprüfungen sind innerhalb von vier Wochen nach Bekanntgabe des
Nichtbestehens der ersten Wiederholungsprüfung beim Prüfungsausschuss schriftlich zu
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beantragen. Der Antrag ist zu begründen; es ist eine Frist für die Ablegung der zweiten
Wiederholungsprüfung zu setzen. Zwischen den jeweiligen Wiederholungen muss eine Frist
von mindestens vier Wochen liegen.

§ 13
Anrechnung von Studienzeiten,

Studienleistungen und Prüfungsleistungen

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen werden ohne Gleichwertigkeits-
prüfung angerechnet, wenn sie an einer anderen Universität oder einer gleichgestellten
Hochschule der Bundesrepublik Deutschland im Studiengang Technomathematik erbracht
wurden, der derselben Rahmenordnung unterliegt. Die Diplom-Vorprüfung wird ohne Gleich-
wertigkeitsprüfung angerechnet. Die Anrechnung von Teilen der Diplomprüfung kann versagt
werden, wenn mehr als die Hälfte der Fachprüfungen oder die Diplomarbeit angerechnet
werden sollen.

(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in Studiengängen, die nicht unter
Absatz 1 fallen, werden angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit gegeben ist. Studienzeiten,
Studienleistungen und Prüfungsleistungen sind gleichwertig, wenn sie in Inhalt, Umfang und
in den Anforderungen denjenigen des Studiums im Studiengang Technomathematik an der
Technischen Universität Dresden im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer
Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Bei der
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, sind die von der Kultusministerkonferenz (KMK)
und der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie
Absprachen im Rahmen von Hochschulkooperationsvereinbarungen zu beachten.

(3) Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in staatlich anerkannten
Fernstudien sowie für multimedial gestützte Studienleistungen und Prüfungsleistungen gelten
die Absätze 1 und 2 entsprechend. Absatz 2 gilt auch für Studienzeiten, Studienleistungen und
Prüfungsleistungen an anderen Bildungseinrichtungen, insbesondere an staatlichen oder
staatlich anerkannten Berufsakademien sowie an Fachschulen, Ingenieurschulen und Offiziers-
hochschulen der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik.

(4) Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 1 - 3 besteht ein Rechtsanspruch auf
Anrechnung. Die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen,
die in der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, erfolgt von Amts wegen. Die Studie-
renden haben die für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen vorzulegen.

(5) Werden Prüfungsleistungen angerechnet, so sind die Noten bei vergleichbaren Notensyste-
men zu übernehmen und entsprechend den Bestimmungen dieser Prüfungsordnung in die
Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der
Vermerk "bestanden" aufgenommen. Eine Kennzeichnung der Anrechnung im Zeugnis ist
zulässig.
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§ 14
Prüfungsausschuss

(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen
inhaltlichen Aufgaben bildet die Fachrichtung Mathematik einen Prüfungsausschuss. Der
Prüfungsausschuss besteht aus sieben Mitgliedern: 

4 Professoren,
2 wissenschaftliche Mitarbeiter,
1 Student. 

Die Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter für den Prüfungsausschuss werden von
der Fachkommission der Fachrichtung Mathematik auf die Dauer von drei Jahren bestellt. Die
Fachkommission wählt aus dem Kreis der Professoren der Fachrichtung den Vorsitzenden und
dessen Stellvertreter. Der Studentenvertreter wirkt im Prüfungsausschuss für jeweils ein Jahr
mit. Der Vorsitzende führt im Regelfall die Geschäfte des Prüfungsausschusses.

(2) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen dieser Prüfungsordnung
eingehalten werden. Er berichtet regelmäßig der Fachrichtung über die Entwicklung der
Prüfungs- und Studienzeiten sowie über die Verteilung der Fach- und Gesamtnoten. Er gibt
Anregungen zur Reform der Prüfungs- und Studienordnungen. 

(3) Der Prüfungsausschuss ist zuständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen in
Prüfungsverfahren getroffene Entscheidungen. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses
haben das Recht, der Abnahme der Prüfungsleistungen beizuwohnen. 

(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben dem Vorsitzenden oder dessen
Stellvertreter drei weitere Mitglieder anwesend sind, insgesamt mindestens zwei Professoren.
Er beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des
Vorsitzenden. 

(5) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungs-
ausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst
stehen, sind sie durch den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu
verpflichten.

§ 15
Prüfer und Beisitzer

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer und die Beisitzer. Er kann die Bestellung dem
Vorsitzenden übertragen. Zu Prüfern dürfen nur solche Mitglieder und Angehörige der Tech-
nischen Universität Dresden oder anderer Hochschulen bestellt werden, die in dem Prüfungs-
fach zur selbstständigen Lehre berechtigt sind. Entsprechend dem Zweck und der Eigenart der
Prüfung können auch Lehrkräfte für besondere Aufgaben sowie in der beruflichen Praxis und
Ausbildung erfahrene Personen zu Prüfern bestellt werden. Prüfungsleistungen dürfen nur von
Personen bewertet werden, die selbst mindestens die Diplomprüfung im Studiengang Techno-
mathematik oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt haben. Zum Beisitzer darf nur bestellt
werden, wer die Diplomprüfung im Studiengang Technomathematik oder eine vergleichbare
Prüfung abgelegt hat.
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(2) Der Prüfling kann für die Diplomarbeit und die mündlichen Fachprüfungen Prüfer vor-
schlagen. Diese Vorschläge begründen keinen Anspruch. 

(3) Die Namen der Prüfer sind dem Prüfling rechtzeitig bekanntzugeben. 

(4) Für die Prüfer und die Beisitzer gilt § 14 Abs. 5 entsprechend.

§ 16
Zweck und Durchführung
der Diplom-Vorprüfung

Durch die Diplom-Vorprüfung soll der Prüfling nachweisen, dass er das Studium mit Aussicht
auf Erfolg fortsetzen kann und dass er die inhaltlichen Grundlagen seines Faches, ein metho-
disches Instrumentarium und eine systematische Orientierung erworben hat. Sie ist so
auszugestalten, dass sie vor Beginn der Vorlesungszeit des fünften Semesters abgeschlossen
werden kann.

§ 17
Zweck der

Diplomprüfung

Die Diplomprüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des Studienganges Technoma-
thematik. Durch die Diplomprüfung wird festgestellt, ob der Prüfling die Zusammenhänge
seines Faches überblickt, die Fähigkeit besitzt, wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse
anzuwenden, und die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen gründlichen Fach-
kenntnisse erworben hat.

§ 18
Ausgabe, Abgabe, Bewertung

und Wiederholung der Diplomarbeit

(1) Die Diplomarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist, eine mathematische Auf-
gabenstellung selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden innerhalb einer vorgegebenen
Frist zu bearbeiten.

(2) Die Diplomarbeit muss von einem an der Fachrichtung Mathematik tätigen Hochschullehrer
oder Privatdozenten betreut werden. 

(3) Die Ausgabe des Themas der Diplomarbeit erfolgt auf Antrag des Prüflings über den
Prüfungsausschuss. Thema und Zeitpunkt sind aktenkundig zu machen. Das Thema kann nur
einmal und nur innerhalb von zwei Monaten nach Ausgabe zurückgegeben werden. 

(4) Die Diplomarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der als
Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag des einzelnen Prüflings aufgrund der Angabe von
Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung
ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1
erfüllt.
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(5) Die Diplomarbeit und die dazugehörigen Thesen sind fristgemäß (§ 27 Abs. 1) im Prüfungs-
amt in zweifacher Ausfertigung abzuliefern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen.
In einer Erklärung, die der Diplomarbeit beizufügen ist, hat der Prüfling schriftlich zu versi-
chern, dass er seine Arbeit - bei einer Gruppenarbeit seinen entsprechend gekennzeichneten
Anteil der Arbeit - selbstständig verfasst, keine anderen als die angegebenen Quellen und
Hilfsmittel benutzt und Zitate kenntlich gemacht hat. Eine nicht fristgemäß abgegebene
Diplomarbeit wird mit "nicht ausreichend" bewertet. 

(6) Die Diplomarbeit ist von zwei Prüfern zu begutachten und zu bewerten. Einer der Prüfer
soll der Betreuer der Diplomarbeit sein. Der zweite Prüfer wird vom Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses bestimmt. Die einzelne Bewertung ist gemäß § 8 vorzunehmen und
schriftlich zu begründen (Gutachten). Unterscheiden sich die Bewertungen um mindestens
zwei ganze Noten, so wird vom Prüfungsausschuss ein dritter Prüfer zur Begutachtung der
Diplomarbeit bestimmt. In diesem Fall gehen in die Berechnung der Note der Diplomarbeit die
beiden besseren Noten ein. Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht überschreiten.

(7) Die Note für die Diplomarbeit errechnet sich als arithmetisches Mittel aus den Noten der
Gutachten und der Note für das Kolloquium (§ 27 Abs. 2). 

(8) Die Diplomarbeit kann bei einer Bewertung mit "nicht ausreichend" nur einmal wiederholt
werden. Dabei ist eine Rückgabe des Themas der Diplomarbeit in der in Absatz 3 genannten
Frist jedoch nur zulässig, wenn der Prüfling bei der Anfertigung seiner ersten Arbeit von dieser
Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat.

§ 19
Zeugnis und

Diplomurkunde

(1) Über die bestandene Diplom-Vorprüfung und Diplomprüfung erhält der Prüfling jeweils
unverzüglich, möglichst innerhalb von vier Wochen, ein Zeugnis. In das Zeugnis der Diplom-
Vorprüfung sind die Fachnoten und die Namen der beteiligten Prüfer sowie die Gesamtnote
aufzunehmen. In das Zeugnis der Diplomprüfung sind die Fachnoten und die Namen der
beteiligten Prüfer, das Thema, der Betreuer und die Note der Diplomarbeit sowie die Gesamt-
note aufzunehmen. 

(2) Auf Antrag des Prüflings sind die Noten der Prüfungen in Zusatzfächern aufzunehmen, und
zwar getrennt von den Ergebnissen der eigentlichen Diplomprüfung (Ergänzungsblatt). 

(3) Dem Prüfling wird ein Diploma Supplement (DS) entsprechend dem "Diploma Supplement
Modell" von Europäischer Union / Europarat / Unesco ausgestellt. Als Darstellung des na-
tionalen Bildungssystems (DS-Abschnitt 8) ist der zwischen KMK und HRK abgestimmte Text
in der jeweils geltenden Fassung zu verwenden. Auf Antrag des Prüflings werden ihm zusätz-
lich zum Diploma Supplement Übersetzungen der Urkunden und Zeugnisse in englischer
Sprache ausgehändigt. 

(4) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht
wurde. Es wird vom Dekan und vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet
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und mit dem Siegel der Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften versehen.

(5) Gleichzeitig mit dem Zeugnis erhält der Prüfling die Diplomurkunde mit dem Datum des
Zeugnisses. Darin wird die Verleihung des Diplomgrades beurkundet. Die Diplomurkunde wird
vom Rektor und vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem
Siegel der Technischen Universität Dresden versehen.

§ 20
Ungültigkeit der Diplom-Vorprüfung

und der Diplomprüfung

(1) Hat der Prüfling bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann die Note der Prüfungsleistung gemäß § 9
Abs. 4 berichtigt werden. Gegebenenfalls kann die betreffende Fachprüfung für "nicht aus-
reichend" und die Diplom-Vorprüfung oder die Diplomprüfung für "nicht bestanden" erklärt
werden. Entsprechendes gilt für die Diplomarbeit. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Fachprüfung nicht erfüllt, ohne dass der
Prüfling hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des
Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Fachprüfung geheilt. Hat
der Prüfling die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so kann die betreffende Fachprüfung
für "nicht ausreichend" und die Diplom-Vorprüfung oder die Diplomprüfung für "nicht be-
standen" erklärt werden.

(3) Dem Prüfling ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung einzuräumen.

(4) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues auszustellen. Mit dem
unrichtigen Zeugnis ist auch die Diplomurkunde und das Diploma Supplement einzuziehen,
wenn die Diplomprüfung auf Grund einer Täuschung für "nicht bestanden" erklärt wurde. Eine
Entscheidung nach Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem
Datum der Ausstellung des Zeugnisses ausgeschlossen.

§ 21
Einsicht in die Prüfungsakten

(1) Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens der Diplomprüfung wird
dem Prüfling auf Antrag in angemessener Frist Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten,
die darauf bezogenen Gutachten und in die Prüfungsprotokolle gewährt. 

(2) Der Antrag ist beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. Der Vorsitzende des
Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme.
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2. Fachspezifische Bestimmungen

§ 22
Studiendauer, Studienaufbau

und Stundenumfang

(1) Die Regelstudienzeit gemäß § 1 beträgt neun Semester.

(2) Das Studium gliedert sich in das Grundstudium, das nach vier Studiensemestern mit der
Diplom-Vorprüfung abschließt, und das Hauptstudium, das mit der Diplomprüfung abschließt.

(3) Der zeitliche Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderli-
chen Lehrveranstaltungen im Pflicht- und Wahlpflichtbereich beträgt 172 Semesterwochen-
stunden (SWS).

(4) Während des Hauptstudiums erfolgt zur Vorbereitung der Diplomarbeit eine Spezialisierung
in Angewandter Mathematik an einem der Institute der Fachrichtung Mathematik.

§ 23
Fachliche Voraussetzungen
für die Diplom-Vorprüfung

Für die Diplom-Vorprüfung bestehen, außer den Allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen, (§
4) folgende fachliche Voraussetzungen:

1. eine Prüfungsvorleistung in Analysis I oder Analysis II für die Fachprüfung Analysis
2. eine Prüfungsvorleistung in Lineare Algebra und Analytische Geometrie I oder

Lineare Algebra und Analytische Geometrie II für die Fachprüfung Lineare Algebra
und Analytische Geometrie

3. eine Prüfungsvorleistung in Programmieren für Mathematiker I oder Programmieren
für Mathematiker II für die Fachprüfung Programmieren für Mathematiker

4. eine Prüfungsvorleistung in Elementarer Stochastik oder Numerische Mathematik
oder Optimierung für die Fachprüfung Angewandte Mathematik, und zwar in einem
Gebiet, das nicht geprüft wird (siehe § 24)

5. ein Nachweis über ein Proseminar
6. Prüfungsvorleistungen im Technischen Fach entsprechend den Modalitäten der

entsprechenden Fakultät oder Fachrichtung.
Die Modalitäten für die Prüfungsvorleistungen und den Nachweis über das Proseminar geben
die Verantwortlichen für die Lehrveranstaltungen bekannt.

§ 24
Gegenstand, Art und Umfang

der Diplom-Vorprüfung

(1) Die Diplom-Vorprüfung besteht aus den folgenden fünf Fachprüfungen:
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1. Analysis
2. Lineare Algebra und Analytische Geometrie
3. Programmieren für Mathematiker
4. Angewandte Mathematik
5. Technisches Fach.

Gegenstand der Fachprüfungen sind die Stoffgebiete der den Prüfungsfächern zugeordneten
Lehrveranstaltungen.

(2) Für die Fachprüfungen gelten folgende Modalitäten:
1. Die Fachprüfung Analysis umfasst die Gebiete Analysis I, Analysis II und Analysis III.
2. Die Fachprüfung Lineare Algebra und Analytische Geometrie umfasst die Gebiete

Lineare Algebra und Analytische Geometrie I und Lineare Algebra und Analytische
Geometrie II.

3. Die Fachprüfung Programmieren für Mathematiker umfasst die Gebiete Program-
mieren für Mathematiker I und Programmieren für Mathematiker II.

4. Für die Fachprüfung Angewandte Mathematik sind eines der Gebiete Geometrie und
Optimierung sowie eines der Gebiete Numerische Mathematik und Elementare
Stochastik, das auch durch Maßtheorie und Stochastik ersetzt werden kann, auszu-
wählen.

5. Die Fachprüfung im Technischen Fach umfasst Lehrveranstaltungen im Umfang von
ca. 12 SWS.

(3) Die Fachprüfungen können mündlich oder schriftlich sein. Die Festlegung erfolgt durch den
Prüfer und wird rechtzeitig bekannt gegeben.

§ 25
Fachliche Voraussetzungen

für die Diplomprüfung

Für die Diplomprüfung bestehen außer den Allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen (§ 4)
folgende fachliche Voraussetzungen:

1. die Diplom-Vorprüfung im Studiengang Technomathematik oder eine gemäß § 13 als
gleichwertig anerkannte Prüfung

2. eine Prüfungsvorleistung über 4 SWS in Angewandter Mathematik I aus dem gewählten
Gebiet der Spezialisierung für die Fachprüfung Angewandte Mathematik I

3. eine Prüfungsvorleistung über 4 SWS in Angewandter Mathematik II aus nicht zum
Gebiet der Spezialisierung gehörenden Lehrveranstaltungen für die Fachprüfung Ange-
wandte Mathematik II

4. eine Prüfungsvorleistung über 4 SWS in Informatik
5. eine Prüfungsvorleistung über 4 SWS im Technischen Fach (mit geringen Abweichungen

gemäß den spezifischen Festlegungen)
6. Nachweise über ein Seminar und ein Modellierungsseminar
7. ein Nachweis über das Grundpraktikum
8. ein Nachweis zur Sprachausbildung (4 SWS)
9. ein Nachweis zum Studium generale (4 SWS)

 10. ein Nachweis über ein mindestens zehnwöchiges Berufspraktikum.
Die Modalitäten für die Prüfungsvorleistungen und die Nachweise geben die Verantwortlichen
für die Lehrveranstaltungen bzw. für das Berufspraktikum der Vorsitzende des Prüfungsaus-
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schusses bekannt. Die Zulassung zum Kolloquium (§ 27 Abs. 2) erfolgt erst, wenn alle Voraus-
setzungen erfüllt sind.

§ 26
Gegenstand, Art und Umfang

der Diplomprüfung

(1) Die Diplomprüfung besteht aus der Diplomarbeit und den folgenden fünf Fachprüfungen:
1. Angewandte Mathematik I
2. Angewandte Mathematik II
3. Reine Mathematik
4. Informatik
5. Technisches Fach.

(2) Die Fachprüfung Angewandte Mathematik I umfasst 10 SWS aus dem gewählten Gebiet
der Spezialisierung; die Fachprüfung Angewandte Mathematik II 10 SWS aus nicht zum Gebiet
der Spezialisierung gehörenden Lehrveranstaltungen. Dabei sind in beiden Fachprüfungen
zusammen 4 SWS zum Gebiet Numerik der Differentialgleichungen und 
4 SWS zum Gebiet Stochastik nachzuweisen. 

(3) Die Fachprüfung Reine Mathematik umfasst 6 SWS, die Fachprüfung Informatik 
8 SWS. Dabei sind mindestens 4 SWS aus dem Angebot der Fakultät Informatik nachzuwei-
sen.

(4) Die Fachprüfung im Technischen Fach umfasst 8 SWS.

(5) Die für die Fachprüfungen ausgewählten Lehrveranstaltungen müssen verschieden von
denjenigen sein, für die Prüfungsvorleistungen nach § 25 Nr. 2 - 5 erbracht wurden.

(6) Die Fachprüfungen gemäß Absatz 1 Nr. 1 - 3 sind in der Regel mündlich. Die Fachprüfun-
gen in Informatik und im Technischen Fach können mündlich oder schriftlich sein. Die Festle-
gung erfolgt durch den Prüfer und wird rechtzeitig bekannt gegeben.

§ 27
Bearbeitungszeit der

Diplomarbeit, Kolloquium

(1) Die Bearbeitungszeit für die Diplomarbeit beträgt sechs Monate. Thema, Aufgabenstellung
und Umfang der Diplomarbeit sind von dem Betreuer so zu begrenzen, dass die Frist zur
Bearbeitung eingehalten werden kann. Im Einzelfall kann auf begründeten Antrag des Prüflings
der Prüfungsausschuss die Bearbeitungszeit ausnahmsweise um höchstens drei Monate
verlängern.

(2) Der Prüfling hat die Ergebnisse seiner Diplomarbeit vor einer Prüfungskommission, der
neben den beiden Prüfern ein weiteres vom Prüfungsausschuss bestimmtes Mitglied ange-
hört und vorsitzt, öffentlich zu verteidigen und sich mit dem Inhalt der Gutachten auseinander
zu setzen (Kolloquium). Die Bewertung des Kolloquiums erfolgt sinngemäß nach § 8.
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§ 28
Diplomgrad

Ist die Diplomprüfung bestanden, wird der akademische Grad
Diplommathematiker(in) (Technomathematik)

(abgekürzt: Dipl.-Math.)
verliehen.

3. Schlussbestimmungen

§ 29
In-Kraft-Treten und

Übergangsbestimmungen

(1) Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom 01.10.2002 in Kraft.

(2) Für alle früher immatrikulierten Studenten gelten folgende Übergangsbestimmungen:
a) Studierende des Diplomstudiengangs Technomathematik, die sich zum Zeitpunkt

des Inkrafttretens dieser Ordnung im Grundstudium im zweiten oder einem höheren
Fachsemester befinden, legen die Diplom-Vorprüfung nach der Prüfungsordnung
vom 23. April 1997 ab.

b) Für Studierende des Diplomstudiengangs Technomathematik, die die Diplom-Vor-
prüfung bestanden haben und noch keine zur Diplomprüfung gehörende Fach-
prüfung angetreten haben, besteht die Option, die Diplomprüfung nach der vorlie-
genden Prüfungsordnung abzulegen (Wechsel der Prüfungsordnung). Eine ent-
sprechende schriftliche Erklärung ist zur Anmeldung zur ersten zur Diplomprüfung
gehörenden Fachprüfung abzugeben. Ein Wechsel in die vorliegende Prüfungs-
ordnung ist endgültig.

Ausgefertigt auf Grund des Senatsbeschlusses der Technischen Universität Dresden vom
09.10.2002 und der Genehmigung durch das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft
und Kunst mit Erlass vom 12.11.2002, Az.: 37831-11/168-4 .

Dresden, den 27.05.2003

Der Rektor
der Technischen Universität Dresden

Prof.Dr.rer.nat.habil. A. Mehlhorn
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Anlage 

Zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieser Prüfungsordnung gibt es für das Hauptstudium
folgende Spezialisierungsrichtungen: 

1.   Algebra 
2.   Analysis 
3.   Geometrie 
4.   Mathematische Stochastik 
5.   Numerische Mathematik 
6.   Wissenschaftliches Rechnen. 


